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Editorial
info

Multimedia immer wichtiger
Der Einfluss der multimedialen Möglich-
keiten nimmt immer weiter zu. Allein die 
im Jahr 2013 in Deutschland erwarteten 
über 30 Millionen verkauften Tablet- 
Computer und Smartphones zeigen dies 
deutlich. 

Immer mehr Menschen kommunizieren 
über diese Wege, koordinieren ihren Ta-
gesablauf so und bewegen sich auf die-
se Weise im geschäftlichen Umfeld. Die 
Folgen: Bisherige Kommunikationswege 
verschwinden und verändern sich.

Auch ist man jederzeit und an jedem Ort 
erreichbar und zugleich in der Lage zu 
kommunizieren. Natürlich stellt sich die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit oder der 

gesellschaftlichen Verträglichkeit. Doch 
die junge Generation wächst heute be-
reits so auf. Auch der LSWB kann sich 
diesem Trend nicht entziehen. Darum 
arbeiten wir derzeit an der Erweiterung 
und Modernisierung unseres Auftritts in 
den modernen Medien. 

Lassen Sie sich überraschen, wo und wie 
sich der LSWB an dieser Stelle Stück für 
Stück weiterentwickeln wird. Auf eins 
werden wir dabei jedoch großen Wert 
legen: Die Nutzer – also unsere Mitglie-
der – müssen einen Mehrwert haben. 
Denn Modernität darf kein Selbstzweck 
sein. Im vierten Quartal dieses Jahres 
können wir Ihnen die ersten neuen Vor-
haben präsentieren. 

Ihr 

Foto:  LSWB
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Indien – ein Land in Bewegung10

Die Fachexkursion des LSWB führte am 20. Mai nach Indien. Neben den teils 
atemberaubenden Sehenswürdigkeiten des Landes, wie dem „Roten Fort“ oder 
dem „Taj Mahal“, faszinierten die unterschiedlichen Religionen und deren Be-
deutung für das Land. Bedrückend waren zugleich aber auch die gesellschaft-
lichen Unterschiede, die deutlich zu erkennen waren. Eine indische Steuerbe-
ratungsgesellschaft informierte mit verschiedenen Fachvorträgen.

Mehr Frauen im Berufsstand24

Spieglein in der Hand, Wandel im Steuerland: Es 
tut sich etwas im Berufsstand. In der einst män-
nerdominierten Szene steigt der Frauenanteil vor 
allem in den jüngeren Altersgruppen, berichtet 
Sabine Dietloff. Wirtschaftsstaatssekretärin Katja 
Hessel (FDP) analysiert in ihrem ergänzenden Es-
say die Situation der Frauen in der Wirtschaft.

Im Gespräch: Hubert Aiwanger32

Steuervereinfachungen, weniger Bürokratie, mehr Geld für 
die Kommunen. Hubert Aiwanger, Fraktionsvorsitzender der 
Freien Wähler im Landtag, fordert radikale Reformen für das 
Steuerrecht. Im Gespräch mit dem LSWB info nennt er Ross 
und Reiter und holt auch den Bierdeckel von Professor Paul 
Kirchhof wieder aus der Schublade. 

Steuerfachwirt/-in – eine  
Fortbildung mit Zukunft

Die Fortbildung zum Steuerfachwirt eröffnet 
neue Perspektiven für Kanzlei und Mitarbeiter. 
Steuerfachwirte sind hoch qualifizierte Fachkräf-
te, die den Berufsträger nachhaltig unterstützen 
und entlasten. Durch eine berufsbegleitende 
Prüfungsvorbereitung kann das Gelernte zudem 
sofort angewendet und umgesetzt werden. Der 
LSWB bietet bereits seit 20 Jahren höchst erfolg-
reich berufsbegleitende Vorbereitungslehrgänge 
auf die Steuerfachwirtprüfung an. Unsere im 
September 2013 beginnenden Lehrgänge sind 
deshalb an einigen Orten ausgebucht. In den 
Lehrgangsorten München und Augsburg sind 
jedoch noch Restplätze zu vergeben!  

Lehrgang: Fachberater/-in für  
Internationales Steuerrecht

Werden Sie ausgewiesener Experte mit zerti-
fiziertem Spezialwissen im Internationalen 
Steuerrecht. Auch in diesem Jahr bietet Ihnen 
der LSWB in eigener Regie einen Zertifizierungs-
lehrgang gem. §§ 2 ff. FBO an (Beginn: 20. Sep-
tember 2013 in München). Die Spezialisierung 
durch unseren Fachberaterlehrgang eröffnet 
Ihnen die Möglichkeit sich im Wettbewerb zu 
positionieren und Ihre Mandanten bei Auslands-
beziehungen jeglicher Art optimal zu beraten. 
Der Titel „Fachberater/-in für Internationales 
Steuerrecht“ wird von der Steuerberaterkammer 
verliehen und darf deshalb neben der Berufs-
bezeichnung Steuerberater bzw. Steuerberaterin 
geführt werden. Nähere Infos und Anmeldung 
bei Judith Schober, Tel: 0911 23605722!  
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Neue Bezirksvorsitzende30

Dr. Jutta Fischer-Neuner engagiert 
sich in Franken und der Oberpfalz als 
LSWB-Bezirksvorsitzende Nord für die 
Belange des Berufsstandes.

Stabiles Fundament gelegt18

Am 23. Juli 2013 fand in München die jährliche Mitglieder-
versammlung des LSWB statt. Dabei wurde deutlich, dass 
der Verband in den vergangenen Monaten ein stabiles 
Fundament gelegt hat. Nach den Eröffnungsworten von 
Dr. Küffner richtete der neue DStV-Präsident Harald Elster 
seine Grußworte an die Teilnehmer der Veranstaltung. 
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Sehr verehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,
liebe Mitglieder,

meteorologisch steigt das Klima in diesen 
Tagen an, auch im Mittelstand ist ein leichter 
beruhigender  Anstieg des konjunkturellen 
Klimas zu verzeichnen – vgl. KfW/Ifo-Be-
richte August 2013. Sowohl  Geschäftsklima 
als auch Geschäftserwartungen zeigen zu-
friedenstellende Entwicklungen. Da kommt 
eines zum anderen, weil die Gesamtwirt-
schaft infolge günstiger Rahmenbedingun-
gen ausgezeichnet dasteht. Wirtschaftlich 
haben wir in Deutschland nicht zu kla-
gen. Tatsächlich heben wir uns in Europa 
von den anderen Staaten wirtschaftlich 
ab. Anders ist der Verlauf beim Klima im 
Steuervollzug. Immer mehr Mitglieder be-
argwöhnen eine rigide Umsetzung digitaler 
Vorhaben bzw. Prozesssteuerungen, die 
die Finanzverwaltungen in die Welt setzen, 
ohne sich um eigene, interne Restriktionen 
oder gar um informative Aufklärungen bei 
den Adressaten zu kümmern. Es wird ver-
fügt und oftmals apodiktisch eine Maßnah-
me vorgegeben. Bürokratie tobt sich sehr 
eigenwillig aus, so der Eindruck bei unseren 
Mitgliedern. 

Steuervollzug

Die Komplexität des Deutschen Steuer-
rechts stellt Bürger, Berater, Unternehmen 
die Finanzverwaltung vor immer wieder 
neue Herausforderungen. Das ist primär 
dem Gesetzgeber anzulasten, der ange-
strebte Gerechtigkeit über automatisie-
rungsfähige Normfassung stellt, aber zum 
großen Teil auch dem technischen Fort-
schritt geschuldet, der mit ungebändigter 
Dynamik die ITK-Strukturen verändert. Die-
sem Prozess scheinen die Menschen als An-
wender – in der Verwaltung und in den Be-
trieben – quasi hinterherzulaufen. Abstände 
und Lücken werden größer und ärgerlicher.
Elster ist ganz ohne Zweifel ein wichtiger 
und richtiger Schritt, die Datenübermittlun-
gen bei Steuererklärungen zu automatisie-
ren. Das neue Verfahren kann uns Beratern 
im Vorfeld helfen, schneller an die Veran-
lagungsergebnisse zu gelangen. Im Internet 
propagiert die Finanzverwaltung jedenfalls 
nur allgemein die Vorteile für den Bürger: 
Schnelle Bearbeitung würde erfolgen und 
nur gesetzliche Belege seien zunächst ein-
zureichen. Sonstige Belege (welche?) müss-
ten (auch vom Steuerberater?) demnach 
von der Veranlagung gesondert angefordert 
werden und sind lediglich „bis zur Be-
standskraft des Steuerbescheids aufzube-
wahren“. Solange diese Beschreibung nicht 
als Verfahren reguliert ist, werden vom 
System ausgeworfene Prüfungen vorgege-
ben und eine verdoppelte Arbeit beginnt 

nochmals – im Büro des Steuerberaters und 
für den Sachbearbeiter in der Verwaltung. 
Unbill kommt bei den Mandanten hoch: 
Warum wird nachträglich der Fall noch-
mals bearbeitet? Liegt das am Steuerbera-
ter? Und unsere Kollegen fragen, wer den 
Mehraufwand auf Veranlassung der neuen 
Prüfroutinen ersetzt? Markt und Mandanten 
lassen – seit  Steuerberatungskosten nicht 
mehr als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können – keine Zweitabrechnung zu. 
Es darf nicht einreißen, dass Automatisie-
rungen zum vermeintlichen Abbau bei den 
Behörden und zum Kostenaufbau bei den 
Beratern führen.
Nach dem Abgesang auf ELENA hat sich EL-
STAM in der Einführungsphase dank enor-
mer Vorkehrungen anscheinend bewährt 
und läuft wohl auch reibungslos an. Die 
nächste Maßnahme wird die eBILANZ sein. 
Demnach werden Dateien von Bilanzen 
und GuV-Rechnungen nach einheitlichem 
Datensatz an die Finanzverwaltung über-
mittelt – vgl. § 5b EStG. Dort kann für die 
Veranlagung oder für die Prüfungsdienste 
analysiert und ausgewertet werden. Jedoch 
übernehmen wir Steuerberater damit auch 
als Datenvermittler eine sehr strategische 
Funktion. Unsere Dienstleistungen wer-
den innovativer, das Geschäftsmodell der 
Steuerkanzlei ändert sich und zugleich än-
dern sich – vorauseilend – die Erwartungen 
der Mandanten. Diese suchen bekanntlich 
immer nur Vereinfachungen und unterneh-
merischen Nutzen. Innovative Berater bie-
ten dies. Hinzu kommt als weiterer Aspekt, 
dass Steuerberater meist mit ihren SW-Lö-
sungen automatisch im XBRL-Standard tätig 
sind. Die meisten mittelständischen Unter-
nehmen wenden solche standardisierten 
XBRL-Datensätze (noch) nicht an. Interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen können da-
mit IT-Expertise zum Wissensmanagement 
einsetzen, um das Mandat auf interne und 
externe Berichterstattung im Sinne einer 
„externen Stabsstelle“ zu erweitern. Im be-
hördlichen Steuervollzug wird ein Daten-
sauger eingesetzt. Zusehends immer mehr 
und vieles umfassende Daten werden von 
Dritten an die Finanzverwaltung übermit-
telt, die dort in einem Datenpool zusam-
mengeführt sind. Die Sachbearbeiter der 
Behörden sind verpflichtet, bei jeder Veran-
lagung nach dort hinterlegten – merke: un-
geprüften Daten zu suchen und diese ggf. 
in die Veranlagung zu übernehmen. Wenn 
das erfolgt, dann werden kurzerhand die 
erklärten Daten überschrieben. Rechtliches 
Gehör unterbleibt regelmäßig. Eine rigorose 
Art von  Amtsermittlung. Einige Mitglieder 
haben dieses Ärgernis erfahren und ver-

suchen – der Vernunft gehorchend – im 
Einzelfall sich beim Sachbearbeiter zu er-
kundigen, welche Datenangaben ihm vor-
liegen. Auskunft wird verweigert. Das artet 
zur Sonderbelastung des steuerberatenden 
Berufs aus. Die Finanzbehörden scheinen 
sich mit diesem System abgefunden zu ha-
ben. Anders die Steuerberaterkammern. Sie 
haben es nach langwierigen Anläufen nun-
mehr geschafft, dass bei den Körperschaf-
ten unserer Selbstverwaltung die sog. Voll-
machtsdatenbank (VDB) eingeführt wird. 
Jeder für diesen Zugriff legitimierte Steuer-
berater kann die Daten seiner Mandanten 
einsehen und übernehmen. Wir Steuerbe-
rater werden zu zugelassenen Datenprü-
fern! Wieder ein Schritt zur IT-getriebenen 
Berufspositionierung, zugleich zum Büro-
kratieaufbau bei unseren Kanzleien. Unent-
geltlich für die Behörden, versteht sich. 

Restriktionen

Primär erscheint die Automatisierung im 
Steuervollzug wirklich unvermeidbar. Den-
noch darf man nicht übersehen, dass jede 
Amtsermittlung durch den Untersuchungs-
grundsatz bestimmt ist. Wann wird dieser 
hehre Anspruch amtlich verletzt und wann 
trifft den Steuerpflichtigen ein grobes Ver-
schulden? Das Dilemma beginnt bei der 
elektronischen Erklärung und endet beim 
elektronischen Steuerbescheid. In diesem 
Zusammenhang muss man auch registrie-
ren, dass die Finanzverwaltung nach dem 
Gesetzesauftrag eine Papiererklärung nicht 
mehr werten will – „gilt als nicht abgege-
ben“ – vgl. unten unter 4.  Wenn nun in der 
digitalen Übermittlung einzelne Angaben 
fehlerhaft oder unvollständig erfolgen, liegt 
– wie bei der Papiererklärung auch – ein 
Verschulden vor. Kommt der Bescheid, 
dann muss dieser mglw. geändert werden. 
Allgemein beginnt ein sog. grobes Ver-
schulden des Steuerpflichtigen, das Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit umfasst, mit der 
festzustellenden Sorgfaltspflichtverletzung. 
Danach wird entschieden, ob ein Steuer-
bescheid wegen nachträglich bekannt ge-
wordener Tatsachen wieder geändert wer-
den darf.  So gilt bspw. eine unvollständige 
Erklärung immer als grob verschuldet, selbst 
wenn fehlende Angaben auf einem Rechts-
irrtum beruhen. Steuerrelevante Angaben 

Foto: Markus Rath – info@marketingmitmedien.de
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Bericht des Präsidenten

müssen selbstverständlich vollständig und 
richtig erfolgen. Doch wo müssen die Anga-
ben im digitalen Verfahren erfolgen, wenn 
die Programmführung dies nicht zulassen 
sollte? Müssen postalisch Papierunterlagen 
parallel an die Behörde geliefert werden? 
Und wo ist das gesetzlich geregelt? Ist die 
Beurteilung einer Rechtsfrage nach bisheri-
ger Rechtsfortbildung, also historischem Be-
fund, überhaupt sachgerecht?

Rechtliches Gehör

Über die systemischen Restriktionen hinaus 
ist die Frage zum rechtlichen Gehör  rele-
vant – vgl. § 91 Abs. 1 AO. Das Grundge-
setz gebietet auch im Verfahrensrecht den 
Gehörsanspruch zu respektieren. Freilich, 
die Rechtslage ist diffus. Es kommt auf den 
Einzelfall an. Zunächst ist zwischen Ver-
fahrensfehlern und Verletzungen materiel-
len Rechts zu unterscheiden. Sodann ist 
zu klären, ob versagtes rechtliches Gehör 
entscheidungserheblich wäre – nämlich 
für eine Entscheidung in der Sache – vgl. 
§ 127 AO. Unsere Mitglieder beklagen je-
doch gerade neuerdings eine gewisse Un-
berechenbarkeit im Verwaltungshandeln. 
Es gibt Fälle, in denen die Sachbearbeiter 
unumwunden zugeben, dass bspw. bei 
Auswirkungen von unter € 500 grundsätz-
lich kein rechtliches Gehör erfolgt. Es wird 
dann bedenkenlos zügig veranlagt. Der Be-
rater hat ja die Möglichkeit zum Einspruch. 
Und: Die Einspruchsstelle ist anders be-
setzt. Also egal? Das faktische Übermaß im 
Steuervollzug wird noch deutlicher, wenn 
man bedenkt, dass eine unterlassene Anhö-
rung von der Behörde immer  noch bis zum 
Ende der Tatsacheninstanz im FG-Verfah-
ren geheilt werden kann – vgl. § 126 Abs. 2 
AO. Im Ergebnis haben wir also bei jedem 
Vorfall zu beurteilen, ob eine Rechtsverlet-
zung vorliegt und ob diese entscheidungs-
erheblich ist. Angesichts knapper Ressour-
cen bei der Verwaltung werden die Berater 
sich wohl weiterhin mit dieser unerfreuli-
chen Tendenz abfinden müssen. Wir leben 
und agieren zwar unserer Grundeinstellung 
nach in einer Symbiose mit der Verwaltung, 
doch die Anspannung im Kontrollbereich 
kann dadurch nicht nachlassen. Rechts-
fehler sind aufzugreifen, notfalls auch unter 
Verweis auf Amtspflichten. Schließlich kann 
die Verwaltung kein Interesse daran haben, 
ihre Einspruchsstellen infolge von unvoll-
ständigen Automatisierungen zu überlasten. 

Inkongruente Prozessabläufe

Die Unübersichtlichkeit und schwierige 
Kontrollmöglichkeit, ob die Angaben voll-
ständig und richtig sind, auch die dürftige 
Übermittlungskontrolle bei ELSTER, werden 
in der Literatur reklamiert. Es fehlt immer 
noch eine elektronische Abweichungsana-
lyse und sei es nur beim Bescheid. Infolge 
der gesetzlichen Berichtigungspflicht (§ 153 

AO) muss m. E. beim Steuerberater eine 
verstärkte Bescheidprüfung vor eintreten-
der Bestandskraft erfolgen. Es hapert bei 
den Behörden hinsichtlich Ausstattung und 
Qualität der elektronischen Kommunika-
tion von den Beratern mit der Verwaltung. 
Es fehlt nicht nur ein moderner, prozess-
orientierter, durchgängiger Standard, son-
dern die Kluft bei den ITK-Anwendungen 
zwischen der Wirtschaftskapazität und den 
Verwaltungsgegebenheiten wird größer. 
Dadurch kommen Kontrollrisiken und Ver-
waltungskosten auf den Berater zu.  Ein Fi-
nanzgericht hatte erstmals einen Fall unter 
Verweis auf gleichgerichtete Interessens-
lagen verabschiedet: Eine ELSTER-Anwen-
dung soll der Behörde deren Erfassungs-
arbeit abnehmen. Ein dabei auftretender 
Eingabefehler des Beraters ist dem eines 
Übertragungs- oder Eingabefehler des Ver-
anlagungsbeamten gleich, weshalb ein me-
chanisches Versehen anzunehmen ist und 
die Berichtigung nach § 129 AO erfolgen 
darf – vgl. FG 13.12.10 in EFG 2011 S. 685, 
Revision beim BFH unter X R 8/11.
Andererseits wird die Elektronik auch zur 
Haftungsfalle – vgl. BFH 16.05.13 III R 
12/12. Nach dem Leitsatz trifft den Steuer-
berater ein grobes Verschulden …, wenn er 
dem steuerlich unerfahrenen Steuerpflich-
tigen lediglich eine komprimierte Einkom-
mensteuererklärung aushändigt, ohne … 
den vollständigen Sachverhalt zu ermitteln  
und dem Steuerpflichtigen damit die Mög-
lichkeit nimmt, die darin enthaltenen An-
gaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
prüfen. Also, nicht alles was neu ist, ist auch 
so ohne Weiteres tauglich. Vielmehr muss 
zivilrechtlich das Auftragsverhältnis „ausge-
lebt“ werden, in der Auftragsvereinbarung 
muss stehen, was gemacht werden soll 
(also auch die Papier-Voll-Erklärung auszu-
händigen) und dieses Arbeitsvolumen muss 
(versucht) abgerechnet werden. Bei der Ge-
setzgebungsqualität nennt sich das Folgen-
abschätzung, in der Vergütungsverordnung 
fehlt das noch.
Steuerberater werden aber auch kurzer-
hand von der Verwaltung auf Linientreue 
vergattert. Das mag man einsichtig hinneh-
men, der Symbiose wegen. Doch erwar-
tet man dann auch eine Art „privilegierter 
Partnerschaft“. Vielleicht war es Zufall oder 
System: Im April (dem LSWB zugegangen 
am 29.07.13!) hat die bayerische Finanzver-
waltung mit Verfügung die Finanzämter an-
gewiesen, eine Härtefallregelung bei Über-
mittlung von Erklärungsdaten für den VZ 
2012 und die eBilanz ab 2013 zu beachten. 
Danach kann auf Antrag des Steuerpflich-
tigen auf eine elektronische Übermittlung 
verzichtet werden, wenn diese „wirtschaft-
lich oder persönlich unzumutbar ist“. Falls 

jedoch ein Steuerberater an der Erstellung 
der Erklärungen mitgewirkt hat, „sollen nun-
mehr grundsätzlich Erklärungen in Papier 
nicht mehr akzeptiert werden“. Ausnahmen 
seien – auch für Steuerberater – gemäß  
§ 150 Abs. 8 AO seien möglich.
 
Abgabefristen

Das Fristentrauma schwelt unverändert. 
Die Finanzbehörden schaffen es nicht, ihre 
Programme pünktlich am 01.03. kalender-
jährlich zum Laufen zu bringen. Heuer war 
bspw. die KSt-Erklärung erst Mitte des Jahres 
möglich und Steuerbescheide kamen nur 
verzögert an. Andererseits fordert das BMF 
die Erklärungen „kontinuierlich“ bis 31.12. 
einzureichen und geht allgemein vom Mo-
dell Elstereinsatz aus, kümmert sich nicht 
um Besonderheiten und kürzt sogar die LuF-
Fälle um einen Monat. Der Druck von oben 
nimmt auf die Unterbehörden zu. Auch die 
Kontrollen verdichten sich. Das Ranking 
der Finanzämter wird zum zentralen Maß-
stab im Erhebungsverfahren. Vor Ort hilft 
man sich mitunter noch gegenseitig, mittels 
Einzelabsprachen und Anträgen wurden 
heuer Ahndungen nicht provoziert. Doch 
mit dem Fristenthema sollten wir Berater 
auch die berufspolitische Herausforderung 
verdeutlichen: Prozessorganisation und 
kontinuierlicher Ausstoß der Produktion 
sowie Fakturierung. Entweder wir schaffen 
generell eine zeitnahe Auftragsbewältigung, 
oder Dritten werden Teilfunktionen über-
tragen. Deshalb muss dem Mandanten als 
Auftraggeber auch bewusst werden, dass er 
pünktlich anliefern muss. Verzögerungen in 
der Bereitstellung hat er zu vertreten. Auf-
tragsschreiben werden gute Übung werden, 
damit die  Mandanten instruiert sind  und 
ihnen behördliche Auflagen (vorzeitige An-
forderungen) oder Verspätungszuschläge 
erspart bleiben. 
Selbstverständlich wird durch die elektro-
nische Übermittlung auch der Eingang bei 
der Verwaltung protokolliert. Das System 
dokumentiert auch das Einreichungsver-
halten des zugelassenen Steuerberaters. 
Naheliegend ist indes auch, dass eine 
kontinuierliche Übermittlung gewürdigt 
werden könnte. Übrigens haben auch die 
Haftpflichtversicherer einen beachtlichen 
Rückgang von Fristschäden festzustellen. 
Gut geführte Kanzleien organisieren sich 
mit ihrem  Qualitätsmanagementsystem 
selbst und wissen auch zu unterscheiden: 
Die Erklärung hat der Mandant samt dem 
Abgabetermin zu verantworten, der Berater 
ist sein Vertreter!
Der Wandel allein ist das Beständige. (hier-
über demnächst mehr).

Mit freundlicher Empfehlung – stets 
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Am 27. Juni fand die Mitgliederversammlung des Bezirks Nord des LSWB mit Wahl zum 
neuen Bezirksvorstand statt. Als Nachfolgerin für den bisherigen Vorsitzenden Udo Heu-
berger wurde einstimmig Dr. Jutta Fischer-Neuner gewählt. Udo Heuberger wurde in das 
Amt des Bezirksvorsitzenden im Jahr 2008 gewählt. LSWB-Vizepräsident Manfred Klar 
dankte dem bisherigen Vorsitzenden für seinen ehrenamtlichen Einsatz im Namen des 
LSWB-Gesamtvorstands. Erster Stellvertreter der neuen Bezirksvorsitzenden wurde Wer-
ner Merkel, Zweigstellenleiter des LSWB in Nürnberg. Udo Heuberger wurde von den 
Mitgliedern als zweiter Stellvertreter gewählt, um so den Übergang begleitend gestalten 
zu können. Den neu gewählten Bezirksvorstand Nord finden Sie auf der Homepage des 
LSWB (www.lswb.de) unter der Rubrik LSWB-Köpfe. 

Der neue Bezirksvorstand Nord: Udo Heuberger, Dr. Jutta Fischer-Neuner,  
Werner Merkel, Sabine Kastner, Thomas Haberkorn,  

Hildegard Schuhmann-Knöss, Ernst Rabenstein und Ingeborg Meier.

Dr. Jutta Fischer-Neuner folgt Udo 
Heuberger als Bezirksvorsitzende

Ihr Kontakt zum LSWB

Hauptgeschäftsstelle München

Implerstraße 11
81371 München
Telefon:  089 273214-0
Fax: 089 2730656

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag:  8.30 bis 12 Uhr
  13 bis 16 Uhr
Freitag:   8.30 bis 14 Uhr

Geschäftsstelle Nürnberg
Kraußstraße 3
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 236057-0
Fax: 0911 236057-28

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag:  8.30 bis 12 Uhr
  13 bis 16 Uhr
Freitag:  8.30 bis 14 Uhr

Am 21. und 22. Juni fand die jährli-
che Zweigstellenleiterversammlung des 
LSWB statt. Dieses Jahr in Grassau am 
Chiemsee. Unter Leitung von LSWB-Prä-
sident Dr. Küffner konnten so aktuelle 
berufspolitische und verbandspolitische 
Themen besprochen und abgestimmt 
werden. Gerade in Bayern als Flächen-
staat ist ein solches Treffen nützlich, um 
einheitlich und geschlossen als Berufs-
verband auftreten zu können und so die 
Interessen der Mitglieder nachdrücklich 
zu vertreten. 

Zweigstellenleiterversammlung:

Verbandspolitische 
Themen besprochen

Am 10. Juni fand in Straubing das Klima-
gespräch mit dem örtlichen Finanzamt 
statt. LSWB-Präsident Dr. Peter Küffner 
sowie Vizepräsident Paul Kokott für die 
Steuerberaterkammer München und 
Zweigstellenleiter Siegfried Späth be-
grüßten zusammen mit der Finanzamts-
leiterin Frau Elisabeth Karlstetter über 30 

Teilnehmer. Nach einer kurzen Eröffnung 
ging es direkt in die Diskussion. Dabei 
standen auch Mitarbeiter des Finanz-
amts den Fragestellern Rede und Ant-
wort. Wenngleich nicht in allen Punkten 
Einvernehmen hergestellt werden konn-
te, war doch das Bemühen eines konst-
ruktiven Miteinanders zu spüren. 

Finanzamtstreffen in Straubing

Steuerberaterkammer Präsident Dr. Hart-
mut Schwab und LSWB-Präsident Dr. 
Peter Küffner begrüßten am 11. Juni zahl-
reiche Kollegen zum Klimagespräch in 
Kelheim. Selbst der Kelheimer Bürger-
meister nutzte die Gelegenheit für ein 
kurzes Grußwort. Natürlich spielte aktuell 
die katastrophale Hochwassersituation 
eine wichtige Rolle. 
Nach informativen Vorträgen durch bei-
de Präsidenten zu aktuellen steuerpoli-
tischen und berufspolitischen Entwick-
lungen konnte nach den Worten von 
Finanzamtsleiter Baumann in die Diskus-
sion eingestiegen werden. Zwar war diese 
von Sachlichkeit geprägt, jedoch traten 
die ein oder anderen unterschiedlichen 
Meinungen zwischen Berufsträgern und 
Finanzverwaltung zutage. 

Tagung im Finanzamt Kelheim:

Steuerpolitische  
Diskussionen 



Verbandsnachrichten

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum  Telefon privat/beruflich

E-Mail

Unterschrift

 angestellt         selbstständig                          180067286

Ich vertrau der DKV

MAN SPART NICHT NUR 
IM STEUERPARADIES. 
DIE ATTRAKTIVE PRIVATE 
GRUPPENVERSICHERUNG
FÜR STEUERBERATER.

Gestalten Sie als Steuerberater Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie 
jetzt noch effektiver. 

Die DKV bietet Ihnen Kranken ver sicherungsschutz mit einem Höchstmaß  
an Sicher heit und Leistung. Nutzen Sie die attraktiven Konditionen dieses 
Gruppen versiche rungs vertrages:

ATTRAKTIVE BEITRÄGE, ANNAHMEGARANTIE, KEINE WARTEZEITEN.

  Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung  
für Steuerberater. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

  Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen  
für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben,  
verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21/5 78-21 15

Oder per Post an: DKV AG, KVGUK, 50594 Köln

Telefon 02 21/5 78 45 85, www.dkv.com/steuerberater, steuerberater@dkv.com

:

37,20
Krankentagegeldversicherung

ab 37,20 EUR

mtl. Beitrag für eine(n) 35-jährige(n) 

Steuerberater/in nach Tarif KGTS 

für 3.000 EUR Krankentagegeld mtl.  

ab dem 29. Tag

16-13_MP.indd   1 03.06.2013   13:18:09

Erstmals gibt es beim LSWB auch einen EDV-Arbeitskreis für Nicht-DATEV-Anwender. Der neu gegründete EDV-AK II traf sich am 
12. Juni 2013 traf sich zur ersten Sitzung. Peter Hassel, Oskar Ulm, Christoph Kemmerling, Lothar Frohberg, Markus Pesth und 
Patrick Popp  sind aktive Softwareanwender von Simba, Addison und HMD. Vorsitzender des EDV-AK II ist Peter Hassel. Der 
AK behandelt unter anderem folgende Themen: Tipps und Tricks von Kollegen für Kollegen bei der Anwendung der  Software-
programme, die Vereinfachung von Kanzleiabläufen und die Optimierung des digitalen Datenaustausches. Das  LSWB info wird 
darüber informieren. 

Eigener EDV-AK für Nicht-DATEV-Anwender
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Von Sabine Kastner, LSWB

Am 20. Mai ist unsere Maschine aus 
München kommend in Delhi pünktlich 
gelandet. Die Spannung war groß, was 
erwartete uns? Auf dem Weg ins Hotel 
bekamen wir einen ersten Vorgeschmack: 
Menschenmassen, Busse, Autos, Motorrä-
der, Tuc tucs (motorisierte Dreiräder), Rik-
schas, Fahrräder, Ochsen, Pferde, Kühe, 
Hunde – alle und alles war in Bewegung. 
Schwer beladene und meterhoch gesta-
pelte Vehikel schlängelten sich mit hoher 
Geschwindigkeit und Geschicklichkeit 
durch die engen Gassen. All dies bei 45 
Grad Celsius und mehr.
Neben den teils atemberaubenden Se-
henswürdigkeiten des Landes, wie dem 
„Roten Fort“ oder dem „Taj Mahal“, fas-
zinierten uns die unterschiedlichen Re-

Indien – ein Land in Bewegung
ligionen und deren Bedeutung für das 
Land. Bedrückend waren zugleich aber 
auch die gesellschaftlichen Unterschiede, 
die deutlich zu erkennen waren. Extreme 
Armut und extremer Reichtum sah man 
nahezu an jeder Straßenecke.
Gespannt verfolgten wir die Präsentation 
einer indischen Steuerberatungsgesell-
schaft mit verschiedenen Fachvorträgen. 
Mitunter wurden die Themenbereiche 
über Beteiligungen an indischen Firmen, 
Geschäftsgründungen ausländischer In-
vestoren oder Kooperationen mit indi-
schen Geschäftspartnern angesprochen. 
Insbesondere der Vortrag über die ersten 
Schritte zur Geschäftsanbahnung – To-
do-Liste – war sehr informativ.
Das indische Steuersystem wurde vor-
gestellt. Dieses unterscheidet sich in Be-
zug auf die Komplexität zum deutschen 
Steuersystem nur gering. Z. B. werden 

auf ein Produkt mehrere Steuersätze auf-
geschlagen, sodass die Verkehrssteuer-
belastung ca. 30 Prozent beträgt. Auch in 
Indien ist die Politik schon seit Längerem 
bemüht eine Steuervereinfachung durch-
zusetzen. Im Anschluss wurden Visiten-
karten und E-Mail-Adressen ausgetauscht; 
die ein oder andere Geschäftsverbindung 
konnte so geknüpft werden. An den da-
rauffolgenden Tagen besuchten wir mit-
telständische Firmen. Die Einblicke über 
Produktionsverfahren, Handel und Ver-
trieb waren sehr aufschlussreich. 
Diese gemeinsame Reise hat die Kollegen 
sehr verbunden; auch neue Sympathien 
und Freundschaften sind entstanden. 
Die Gelegenheit eines beruflichen Aus-
tausches oder Rates wurde gerne wahr-
genommen. Das nächste Reiseziel steht 
fest: Im Mai 2014 führt die Fachexkursion 
nach Moskau und St. Petersburg. 

Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich 
die Kollegen der Geschäftsstelle Würz-
burg erstmals zu einem Stammtisch. Die 
Geschäftsstellenleiterin Sabine Wirsching 
freute sich über die zahlreiche Teilnahme 
der Kollegen. Unterstützt wurde sie vom 
Vizepräsidenten des LSWB, Manfred Klar, 
der eigens zu diesem Termin nach Würz-
burg angereist war. Neben einem ersten 
Kennenlernen wurde vor allem über das 
im Herbst stattfindende Klimagespräch 
diskutiert. Dann soll auch der nächste 
Stammtisch stattfinden. 

Steuer-Stammtisch 
startet in Würzburg
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Lohnsteuer

gerade KW laut Monatsplan
10.00 - 12.00 Uhr

Michael Seifert
Dipl.-Finw. (FH), StB

ErbSt / SchenkSt

gerade KW laut Monatsplan
10.00 - 12.00 Uhr

Rainer Schumacher
ORR a.D.

Ertragsteuern

wöchentlich laut Monatsplan
9.00 - 12.00 Uhr

Wolfgang Heinicke
VRiFG a.D.

Umsatzsteuer

wöchentlich laut Monatsplan
10.00 - 12.00 Uhr

Robert Hammerl
Dipl.-Finw. (FH), StB

Umsatzsteuer

wöchentlich laut Monatsplan
9.00 - 13.00 Uhr

Robert Hammerl
Dipl.-Finw. (FH), StB

Sanierung / Insolvenz / 

Steuern

gerade KW laut Monatsplan
14.00 - 16.00 Uhr

Harald Bächer
StB

Selbstanzeige / 

Steuerstrafrecht

1. Mittwoch im Monat
14.00 - 16.00 Uhr

Daniel Dinkgraeve, LL.M.
RA/FAfStR

Abgabenordnung / 

Verfahrensrecht

gerade KW laut Monatsplan
14.00 - 16.00 Uhr

Dieter Steinhauff, 
RiBFH a.D.

* Die Kosten belaufen sich - sobald das Gespräch zustande kommt - auf 1,89 Euro inkl. Umsatzsteuer je Minute aus dem deutschen Festnetz. 

Eine aktuelle Monatsübersicht entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter http://www.lswb.de/service/fachberatung-infos.php

Stand 22.01.2013

Änderungen vorbehalten!

Übersicht Fachberatung Telefonnummer: 0900 100 10 98 *

Diese werden mit Ihrer Telefonrechung abgerechnet. Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind nicht möglich.

Verbandsnachrichten

Am 16. Mai fand im Vereinshaus der 
Bamberger Rudergesellschaft die  
1. Fachtagung zur Energieeffizienz des 
Landesverbandes der steuerberaten-
den und wirtschaftsprüfenden Berufe 
in  Bayern (LWSB) statt. 

Die Grußworte des Bamberger Ober-
bürgermeisters Andreas Starke (SPD), der 
Staatssekretärin Melanie Huml (CSU) und 
des Bundestagsabgeordneten Sebastian 
Körber (FDP) stimmten darin überein, dass 
der Hauptschlüssel für einen erfolgrei-
chen Klimaschutz und die umweltfreund-
liche Energiewende die Energieeffizienz 
und die Energieeinsparung sind. Durch 
Kooperation in der Bayerischen Klimaalli-
anz werden starke Partner wie der LSWB 
zum Multiplikator des Klimaschutzgedan-
kens. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
haben mit ihrem Einblick in die betrieb-
lichen Abläufe eine herausragende Posi-
tion als Unternehmensberater für Energie-
effizienz und Klimaschutz. Sie können 
ihre Mandanten zum aktiven Klimaschutz 
motivieren und sich so ihrer  Verantwor-
tung in der Gesellschaft stellen.
Passend zum Tagungsort stellte Dr. Jürgen 
Gutsfeld, Geschäftsführer der L.E. Energie 

+ Bauplan GmbH Leipzig, die Ergebnisse 
einer Energieanalyse im Bootshaus des 
akademischen Rudervereins zu Leipzig 
vor. Die Umsetzung der definierten Ein-
sparpotenziale führte dort zu einer Be-
triebskostensenkung von ca. 50 % oder 
4.800,00 €/Jahr. 
Ein erheblicher Betrag, der in der Jugend-
arbeit oder zur  Erneuerung der Bootsflot-
te besser eingesetzt werden kann. Unter 
dem Motto „Energiesparen beginnt im 
Kopf“ wurden die Vereinsmitglieder nicht 
nur informiert, sondern auch angeregt, 
durch ihr bewusstes Nutzerverhalten den 
einmal erreichten Standard zu halten. 
Ohne aktive Mitwirkung der Nutzer, so 
die Aussage von Dr. Gutsfeld, sind bei der 
Energieeinsparung und damit auch der 
Verbesserung der CO2-Bilanz keine opti-
malen Ergebnisse zu erzielen. 
In einem Vortrag von Franz Russ wurde 
auf den Nutzen digitaler Bearbeitungs-
prozesse hingewiesen. Eine Kanzlei bei-
spielsweise kann helfen bis zu 100 Ton-
nen CO2-Ausstoß zu vermeiden, wenn 
sie digitale Bearbeitungsprozesse forciert, 
auf das Kopieren von Belegen verzichtet 
und das unnötige Hin- und Herfahren 
von Pendelordnern einstellt. Ein weiteres 

Beispiel vermittelte, dass sich energie-
sparende LED-Beleuchtung bereits nach 
zwei bis drei Jahren amortisieren kann. 
Mit der Planung des Energieberaters kann 
dann der Steuerberater gemeinsam mit 
der Bank eine günstige Finanzierung unter 
Nutzung von KfW-Darlehen erarbeiten.
Die Zusammenarbeit der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer mit Energieeffi-
zienzberatern wurde als vorteilhaft her-
ausgestellt, da diese gemeinsam mit dem 
Mandanten die Planung weiterer Inves-
titionen erarbeiten können. Der Einsatz 
von Energieberatern ist bei Nutzung der 
Zuschüsse durch die KfW günstig und für 
jeden Mandanten empfehlenswert.
Alle Teilnehmer der Tagung stimmten 
darin überein, dass sich Maßnahmen zur 
Energieeffizienz rechnen müssen. Dass 
sich auch bei Investitionen in Energieeffi-
zienz und Umweltschutz, also Vorausset-
zung für das Gelingen der Energiewende,  
das Rating der Unternehmen verschlech-
tern kann, wurde als ungelöstes Problem 
erkannt. Da ist die Politik gefordert.
Aufgabe bis zur zweiten Fachtagung wird 
sein, noch mehr Steuerberater für ihre 
wichtige Rolle für das Gelingen der Ener-
giewende zu sensibilisieren. 

Erste Fachtagung für Energieeffizienz in Bamberg:

Dr. Gutsfeld: „Energiesparen beginnt im Kopf“
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Der Mensch hinter dem Berater
30 Neumitglieder haben sich im Juni und Juli für den LSWB entschieden. Drei von ihnen stellt das LSWB info vor – und 
zwar nicht mit Zahlen, Daten und Fakten, sondern von ihrer ganz privaten Seite. Diesmal im Blatt: Franziska Stammel, die 
für eine Prinzenrolle sterben würde, Tobias Mayer, dessen größter Lustkauf ein riesiges Eis an einem heißen Sommertag 
war, und Laura Schönberger, die gerne einen Monat lang mit einem Winzer tauschen würde, weil der wirklich mit seinen 
Händen arbeitet.

Name: Franziska Stammel 

Alter: 43

Familie: ledig

Ich bin ...:  
ich.

Ich bin nicht ...:  
die anderen.

Als Kind wollte ich sein wie ...:  
meine Oma.

Meine Lebensweisheit lautet ...:  
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Ich würde sterben für ...:  
Prinzenrolle.

Mein größter Lustkauf ...:  
mein Mountainbike. 

Ich koche besonders gut ...:  
nichts. 

Mein Zweitwohnsitz wäre ...:  
in Südtirol.

Ich würde gern einen  
Monat tauschen mit ...:  
Angela Merkel.

Meine Lieblingsfigur in  
der Geschichte ist ...:  
Christoph Kolumbus

Ich bin beim LSWB, um ...:  
immer auf dem neuesten Stand zu 
bleiben. 

Name: Tobias Mayer

Alter: 33

Familie: eine Tochter und eine wunder-
bare Frau

Ich bin: gern mit der Familie zusammen.

Ich bin nicht ...: kindisch, ich habe nur 
Spaß am Leben.

Als Kind wollte ich sein wie ...:  
die Erwachsenen.

Meine Lebensweisheit lautet ...:  
Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes bauen.

Ich würde sterben dafür ...: das Glück 
und die Gesundheit meiner Familie.

Mein größter Lustkauf ...: ein riesiges 
Eis an einem heißen Sommertag.

Ich koche besonders gut ...:  
Kräuterdorade.

Mein Zweitwohnsitz wäre: in der Toska-
na mit Blick auf den Regensburger Dom.

Ich würde gern einen Monat  
tauschen mit ...: jedem meiner Ge-
sprächspartner für die Dauer des Ge-
sprächs. Ich könnte erfahren, was Men-
schen denken, wenn ich etwas sage.

Meine Lieblingsfigur in der Geschich-
te ist ...: Leonardo da Vinci, genialer 
Geist, Multitalent, gigantischer Künstler.

Ich bin beim LSWB, weil ...:  
ich das Seminarangebot sehr interessant 
finde und durch den Newsletter immer 
gut informiert werde. 

Name: Laura Schönberger

Alter: 29

Ich bin ...: Skifahrerin und trotzdem 
froh, dass der lange Winter Ende April 
vorbei war.

Ich bin nicht ...: launisch.

Als Kind wollte ich sein wie ...:  
niemand. Ich hatte keine Zukunftspläne 
und habe nur den Moment gelebt.

Meine Lebensweisheit lautet ...:  
Mit einer positiven Einstellung lebt es 
sich leichter.

Ich würde sterben für ...:  
Schokolade und Tiefschnee. 

Mein größter Lustkauf ...: teure,  
unpraktische Pumps, die ich so lange 
getragen habe, bis sie nach mehreren 
Reparaturen fast auseinandergefallen 
sind.

Ich koche besonders gut ...:  
Kaffee.

Mein Zweitwohnsitz wäre ...:  
Korsika.

Ich würde gern einen Monat  
tauschen mit ...: einem Winzer, weil 
der wirklich mit seinen Händen arbeitet.

Ich bin beim LSWB, weil ...: ich die 
Arbeit des LSWB als berufliche In-
teressenvertretung unterstützen und 
verfolgen möchte, außerdem wegen 
des großen Fortbildungsangebots und 
weil ich mich mit Kollegen fachlich und 
persönlich austauschen möchte. 
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Lösungen Gehirnjogging  
LSWB 03/2013
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Verbandsnachrichten

Im Juni und Juli 2013 haben folgende Kolleginnen und Kollegen sowie Gesellschaften 
ihren Beitritt zum Verband erklärt:

Neue Mitglieder beim LSWB

Wir begrüßen Sie aufs Herzlichste im Verband und freuen uns auf eine konstruktive 
Mitarbeit. Damit ergibt sich am 30. Juli 2013 ein Stand von 6.372 Mitgliedern. 

Juni 2013

AWB Wolffgang & Harksen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH München

Robert Billmayer  StB Augsburg

Stephanie Bromm Dipl.-Kffr. StBin Schwanstetten

Renate Dirigl  StBin Nürnberg

Andreas Fiedler  StB Hochstadt am Main

Philip Hornsteiner, B.Sc.  StB München

Markus Keller  Dipl.-Betriebsw. (FH) StB WP München

Lettl, Junker Steuerberatungsgesellschaft mbH Unterhaching

Simone Obermeyer  StBin München

Oliver Tripps  Dipl.-Kfm. StB WP München

Marion Weikl  StBin Böbrach

Juli 2013

Wolfgang Bölke Dipl.-Kfm. RA StB WP München

Andreas Eisinger StB Ingolstadt

Gunther Eppinger Dipl.-Kfm. StB WP Neusäß

Robert Fanderl  Dipl.-Kfm. StB Taufkirchen

Patrick Flimm  StB Ainring

Daniel Fritz  Dipl.-Betriebsw. (BA) StB Meiningen

Claudia Hanke  Dipl.-Kffr.(FH) StBin München

HB Hassel Steuerberatungsgesellschaft mbH Wertingen

Tobias Heckler, M.Sc.  StB München

Steffi Hentschel  StBin München

Andreas Kieker  Dipl.-Betriebsw. (BA) StB RA Augsburg

Christian Lehmann  Dipl.-Kfm. StB Straubing

Tobias Mayer  RA Regensburg

Yuliya Merget  StBin Grünwald

Patrick Popp  Dipl.-Kfm. StB Kronach

Stephan Römer  RA FAfStR StB WP München

Tobias Scheuring StB Kitzingen

Franziska Stammel StBin Kaufbeuren

Daniel Wimmer  Dipl.-Kfm. StB München

Wir erfüllen die traurige Pflicht, das 
Ableben unseres Berufskollegen be-
kannt zu geben:

Karl-Heinz Keiler, Steuerberater aus 
Starnberg (Mitglied seit 01.10.2000), 
gestorben am 10.06.2013 im Alter 
von 55 Jahren.

Wir werden sein Andenken stets in 
Ehren halten. 

Der 36. Deutsche Steuerberatertag  
findet am 21. und 22. Oktober in Ber-
lin statt: Das Motto lautet „Moderne 
Zeiten“. Der Deutsche Steuerberatertag 
bietet die perfekte Mischung aus pra-
xisnaher Fortbildung, Networking und 
richtungsweisenden Impulsen für die 
tägliche Arbeit. In nur zwei Tagen ge-
winnen Besucher einen Überblick über 
die wichtigsten Fachthemen und Trends 
und knüpfen nütz liche Kontakte. Die 
Kongresskarte kostet 360 Euro zzgl Um-
satzsteuer. 

36. Deutscher Steuerberatertag:

„Moderne Zeiten“ 
im Blickpunkt

Ab 15. Oktober finden wieder Regionale Info-
veranstaltungen von LSWB und DATEV statt. 
Folgende Termine wurden festgelegt: 

Di, 15.10.13, 16.00–19.00, Nürnberg, Holiday 
Inn, Engelhardsgasse 12, VS09/13
Mi, 16.10.13, 16.00–19.00, Coburg, Goldene 
Traube, Am Viktoriabrunnen 2,  VS10/13
Do, 17.10.13, 16.00–19.00, Würzburg, Hotel 
Rebstock, Martin-Luther-Str. 1,  VS11/13
Di, 05.11.13, 16.00–19.00, Hof, QualityHotel, 
Ernst-Reuter-Str. 137,  VS12/13
Mi, 06.11.13, 16.00–19.00, Regensburg,  
Mercure Hotel, Grunewaldstr. 16,  VS13/13
Do, 07.11.13, 16.00–19.00, Ingolstadt,  
ARA Hotel, Schollstr. 10 a,  VS14/13
Di, 12.11.13, 16.00–19.00, Aschaffenburg,  
Stadthalle am Schloß, Schloßplatz 1,  VS15/13
Di, 19.11.13, 16.00–19.00, Traunstein,  
Neues Rathaus, Stadtplatz 39,  VS16/13
Do, 21.11.13 16.00–19.00, Kempten, bigBoX, 
Alpenrosenstr. 1,  VS17/13
Mo, 25.11.13, 10.00–13.00, München,  
LSWB-Forum, Implerstr. 11,  VS19/13
Mo, 25.11.13, 16.00–19.00, München,  
LSWB-Forum, Implerstr. 11,  VS20/13
Di, 26.11.13, 16.00–19.00, Straubing,  
Stadthalle, Am Hagen 75,  VS18/13
Mi, 27.11.13, 16.00–19.00, Augsburg, Ringhotel 
Alpenhof, Donauwörther Str. 233,  VS21/13

Regionale Infoveranstaltungen:

Termine stehen fest
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Verlagerung der Arbeit 
auf Steuerberater beklagt

Große Mitgliederbefragung zur Finanzverwaltung: 

Von Hauptgeschäftsführer Steffen Jahn

Zu Jahresbeginn 2013 führte der LSWB unter seinen Mitgliedern 
eine Onlineumfrage durch. Neben der Bewertung des Verbandes 
bekamen diese auch die Möglichkeit, ihre Meinung zur Finanz-
verwaltung mitzuteilen.

So stimmten lediglich neun Pro-
zent der Aussage völlig zu, dass 
sich das Verhältnis zur Finanz-
verwaltung in den letzten Jahren 
verschlechtert habe. Ein Viertel 
der Befragten stimmten dem 
hingegen nicht zu. Die übrigen 
Antworten verteilten sich relativ 
gleich über die übrigen Abstufun-

gen. Mittelprächtig war auch die 
Benotung der Qualifikation der 
Mitarbeiter in der bayerischen Fi-
nanzverwaltung. Zwar waren die 
Extreme in der Bewertung – also 
eine hervorragende Qualifikation 
oder eine Verneinung der Quali-
fikation – kaum vertreten. Jedoch 
spricht eine im Gros mittelmäßige 

Bewertung noch für erheblichen 
Verbesserungsbedarf im Bezug 
auf die Schulung der Beamten.
Ganz anders sieht es im Bereich 
der Arbeitsverteilung aus. Fast 70 
Prozent der Teilnehmer stimmten 
voll oder überwiegend zu, dass 
die Finanzverwaltung immer 
mehr Arbeit auf die Steuerbera-



15LSWB info 4/2013 

Verbandsnachrichten

ter verlagere. Lediglich 3 Prozent 
stimmten dem nicht zu. Dies ist 
ein eindeutiges Alarmzeichen 
und lässt die Frage offen, ob die 
Finanzverwaltung ihre Aufgaben 
noch im nötigen Maße ausüben 
kann, sei es aus Gründen man-
gelhafter Personalausstattung, 
schlechter technischer Ausstat-
tung oder zu komplexer Vorga-
ben.
Auch beklagt eine überwiegende 
Zahl der Steuerberater, dass sie 
nicht als gleichwertiges Organ 
der Steuerrechtspflege von der 
Finanzverwaltung wahrgenom-
men werden. Nur 12 sehen sich 
voll auf Augenhöhe. An dieser 
Stelle sollte die Finanzverwaltung 
nachdenken, ob partnerschaftli-
cher Umgang nicht zielführender 
ist, als obrigkeitsorientiertes Han-
deln. In diesem Zusammenhang 
ist sicher ebenfalls interessant, 
dass fast ein Drittel der Teilneh-
mer der Aussage voll oder über-
wiegend zustimmen könnten, 
dass die Finanzverwaltung ihnen 

gegenüber ihre Grenzen austes-
tet. Gut ein Fünftel sieht dieses 
Problem nicht.
Ein weiteres Problem ist oftmals 
die zeitliche Dauer der Bearbei-
tung. Lediglich 3 Prozent der 
Umfrageteilnehmer halten diese 
für völlig angemessen. Fast die 
Hälfte finden die zeitliche Dauer 
der Bearbeitung nur bedingt oder 
gar nicht für angemessen. Positiv 
ist hingegen, dass sich die bayeri-
sche Finanzverwaltung überwie-
gend an die Rechtsprechung hält 
und auch in aller Regel kein Ge-
richtsverfahren anstrebt, um eine 
Einigung zu erzielen. So sagen 
nur 3 Prozent der Befragten, dass 
die Finanzverwaltung die Recht-
sprechung nicht anwende. Gan-
ze 4 Prozent sehen das Problem, 
dass Lösungen überwiegend im 
Gerichtsverfahren versucht wer-
den, durchzusetzen.
Relativ neutral bzw. durchschnitt-
lich wird im Rahmen der Umfra-
ge die Betriebsprüfung bewertet. 
In den Antworten sind bei sämt-

lichen Fragen keine wirklichen 
Ausreißer zu finden. Sei es beim 
Verhalten der Prüfer, das ledig-
lich 2 Prozent als in keiner Weise 
fair und angemessen einschät-
zen. Selbst der zeitliche Ablauf 
der Betriebsprüfung wird von 
über 40 Prozent als völlig oder 
einigermaßen zeitnah bewertet.
Wenngleich es im Bereich der 
bayerischen Finanzverwaltung 
noch erheblichen Verbesserungs-
bedarf gibt, scheinen die Steuer-
berater im Freistaat im Großen 
und Ganzen zufrieden zu sein 
mit ihren Finanzbeamten. Ein 
Grund könnten sicher die teils 
deutlich schwierigeren Zustän-
de in anderen Bundesländern zu 
sein. Dies ist jedoch kein Grund, 
sich aufseiten der Verwaltung 
auszuruhen. 
Die Beschwerden sind schließ-
lich in Teilen der Umfrage erheb-
lich und belastend für das nach 
wie vor meist gute Verhältnis in 
Bayern zwischen Berufsstand 
und Finanzverwaltung.  

Die Nummer 1 für Bilanzen, Berichte und Präsentationen

www.bindomatic.de
info@bindomatic.de

•	 perfekte	Klebebindung
•	 von	fünf	bis	500	Blatt

•	 kostengünstig	und	schnell
•	 einfache	Bedienung

Bindomatic 101 DFS

Das automatische 
Office-System

Die perfekte Verbindung von automatischem Hochleistungssystem 
und komfortablem Tischgerät

Mittlere bis große Auflagen wie z.B. Kataloge, Prospekte oder 
Berichte bequem, schnell und professionell binden

Automatische Verarbeitung vom Eingeben der Dokumente bis 
zur Ausgabe der abgekühlten Mappen garantiert eine hervorragende
Bindequalität

Key Facts
Kapazität: 100 Dokumente

in 6 Minuten
Dokumentenformat: A4
Mappenstärke: bis 15 mm (ca. 150 Blatt)
Bindedauer: ca. 1 Minute
Arbeitstakt: ca. 10 Sekunden



16 LSWB info 4/2013

Verbandsnachrichten
info

Kollegen schreiben für Kollegen
Regelmäßig erreichen den Verband Zu-
schriften von Kollegen, die Erfolge, Lob 
oder Fragen und Probleme mitteilen. Die 
interessantesten dieser Zuschriften veröf-
fentlichen wir in unserem Kollegen-Forum:

05/2013: Finanzkassen neu organisiert

Kollege Klaus Appoldt schreibt am 07.03.:

Ist es dem LSWB bekannt, dass die Finanz-
kassen neu organisiert werden? Es liegen noch 
keine Informationen vom LSWB oder der 
Kammer vor. Zum Beispiel ist Nürnberg Nord 
nun bei Nürnberg Süd angesiedelt sowie das 
Finanzamt Bamberg würde die Kassenarbeiten 
für Lichtenfels mit übernehmen.

Antwort des LSWB:

Ja, die Bestrebungen sind bekannt. Sie wurden 
vor Jahren eingeleitet und auch bekannt ge-
macht, weshalb wir seinerzeit auch intensiv auf 
die digitale Abfragemöglichkeit der Finanzkas-
sen-Daten von Mandanten hingewiesen haben. 
Die Sache ist also nicht neu, sondern nur spo-
radisch dort aktuell, wo eben der 
Amtsschimmel gerade wiehern 
bzw. schließen oder verlegen 
will. Ansonsten sind wir selbstver-
ständlich für alle Bemühungen zur 
Automatisierung dankbar. Dadurch 
ist die Mitgliedskanzlei fortschrittlich 
und produktiv, weil zeitraubende 
Anrufe überflüssig werden, vielmehr 
zu jeder Tages- und Nachtzeit auch der 
Datenbestand bereitliegt. Bei solchen 
Neurungen stehen für die Verwal-
tung selbstverständlich Kostenein-
sparungen im Vordergrund. Doch 
dieser Vorteil ist gleichwertig zu 
dem bei uns.

06/2013: Datenübermittlung 
der Behörden an das Finanzamt

Kollegin Marion Zahn schreibt am 08.07.:

Die direkte Datenübermittlung der Behörden 
bzw. Kranken- und Rentenkassen an das 
Finanzamt nimmt jährlich zu. Im Gegenzug 
erhalten wir fortwährend neue Schreiben, dass 
diverse Bescheinigungen für […] nicht mehr 
automatisch in Papierform ausgestellt werden. 
Für uns in den Steuerkanzleien wird es immer 
schwieriger, die korrekte Berechnung der fest-
zusetzenden Steuern zu ermitteln, wenn die er-
forderlichen Bescheinigungen nicht vorliegen. 
Allein aufgrund von Bewilligungsbescheiden 
für Lohnersatzleistungen oder auch (Witwen-) 
Rentenbescheiden stellt es sich oft etwas 
schwierig dar, die Beträge zu ermitteln, da z. B. 
ausbezahlte Elterngelder nachträglich nochmals 
einer Prüfung unterzogen werden und diese 
ggf. nochmals zu einer Erstattung bzw. Rück-
zahlung führen. Könnte unser Verband dafür 
appellieren, dass die Daten, die von Steuer-
bürgern elektronisch an das Finanzamt über-
mittelt werden, auch vom Steuerberater oder 

zumindest mit einem persönlichen Zugang des 
Steuerpflichtigen einsehbar wären? Die Daten 
sollten mit dem Zugang des Portals „Steuerkon-
to online“ abrufbar sein; mit dieser Gewährung 
der Einsichtnahme sind die höchstpersönlichen 
Daten sowieso geschützt vor Missbrauch. Der 
Mandant, der die Einsichtnahme durch den 
Steuerberater seines Vertrauens gewährt, hat 
dies mit seiner Unterschrift bestätigt.
 Es ist nicht nachvollziehbar, dass die gesamten 
an das Finanzamt übermittelten Daten dem 
Steuerbürger nicht zugänglich gemacht 
werden. Es passieren ohnehin auch Übermitt-
lungsfehler durch die Behörden, die der Stpfl. 
nicht nachvollziehen bzw. sich nicht dagegen 
wehren kann. Der Steuerpflichtige bzw. dessen 
Steuerberater stehen zunehmend in der Pflicht, 
Daten dem Finanzamt in elektronischer Form 
zur Verfügung zu stellen. Es wäre nur fair, dass 
auch dies in umgekehrter Form erfolgt. Uns 
wäre mit diesen übermittelten Daten in der 
täglichen Arbeit schon sehr geholfen! Abschlie-
ßend ist noch zu bemerken, dass im Finanzamt 
durch unsere Vorarbeit ein hohes Aufkommen 
an Eingabetätigkeiten eingespart wird, dies soll-
te der Verband als Argument der konstruktiven 
Zusammenarbeit mit den Behörden betonen.

Antwort des LSWB:

Im Kern sollte Ihr Anliegen 
sich durch die sog. Vollmachts-

datenbank (mit Zugriffsrecht des StB) erledigen. 
Die Kammer hat bereits ein Vollmachtsformular 
im Internet hinterlegt. Bis das kommt, wird 
der Ärger anhalten. Jedenfalls nehmen wir 
Ihren Vorhalt auch gerne in meinen Katalog 
auf. Zudem versichern wir Ihnen, dass wir 
dieses Problem der „einseitigen elektronischen 
Kommunikation zum Abbau der Papierprozes-
se bei der Finanzverwaltung bei gleichzeitigem 
Aufbau der Beraterbürokratie“ sehr energisch 
verfolgen. 

07/2013: Elektronische Steuererklärungen 
und Abgabepflichten

Kollege Heinz Aigner schreibt am 09.07.:

Die Steuererklärungen 2011 samt Anlage EÜR, 
Anlage AVEÜR und ggf. SZ-Abzug werden seit 

der Umstellung des Verfahrens (Dauer in der 
Kanzlei für die Umstellung ca. 1 Tag) elektro-
nisch und authentifiziert übermittelt. Hierbei 
wurden die Praxistipps des DStV – StBdirekt 
Nr. 012935 exakt beachtet. Anfänglich gab es 
noch Probleme hinsichtlich der Übertragung 
und des Empfangs bei der Finanzverwaltung. 
Zwischenzeitlich sind diese Probleme beseitigt, 
allerdings wurde keine Bürokratie eingespart, 
sondern weiter aufgebläht, denn nunmehr 
werden die elektronisch übermittelten Steuer-
erklärungen beim Finanzamt ausgedruckt, um 
diese bearbeiten zu können. Beim Finanzamt 
Grafenau sind nun einige wenige Bearbeiter 
dazu übergegangen (vermutlich, weil die 
Anlage EÜR und die Anlage AVEÜR nicht gut 
verarbeitet werden können), den Kontennach-
weis zur Einnahmen-Überschussrechnung und 
auch das Anlagenverzeichnis in Papierform 
anzufordern.
Ich habe dies in einigen Fällen aufgrund des 
guten Verhältnisses zu diesen Bearbeitern 
getan. In einem speziellen Fall habe ich mich 
aber mit dem Hinweis auf die gesetzlichen 
Abgabepflichten geweigert, weitere Unter-
lagen vorzulegen, da die Abgabepflicht kraft 
Gesetzes erfüllt worden sei. Das Finanzamt will 
unter Hinweis auf den in § 88 AO normierten 
Untersuchungsgrundsatz nunmehr diese papie-

renen Unterlagen aber trotzdem 
haben, und zwar nicht wegen 
eines bestimmten Einzelfalles, 
sondern generell. Ich habe mich 
ebenfalls geweigert und bitte 
um Mitteilung, ob es hierfür eine 
Rechtsgrundlage gibt. M.E. kann  
§ 88 AO nicht so ausgelegt wer-

den, dass generell Kontennachweise 
und Anlageverzeichnisse vorgelegt 

werden müssen, wenn z. B. das An-
lagenverzeichnis in Form der Anlage AVEÜR 
ohnehin elektronisch übermittelt worden ist. 
Wie sehen Sie dies vor dem bestehenden 

rechtlichen Hintergrund?

Antwort des LSWB:

Sie sind einer der wenigen, der sich 
rührt und uns damit auch Gelegen-

heit gibt, die Sache aufzugreifen. Das 
wollen wir unverzüglich tun. Denn wir 

sehen die Sachlage wie Sie. 
Allenfalls im Bereich der sog. Vollprüfungen – 
das sind die mglw. 2 % aller Fälle, die das RMS 
auswirft – muss vollständig ermittelt werden. 
Ansonsten könnten eigentlich nur noch die 
sog. Auffälligkeiten geprüft werden müssen, 
also ebenso wie das System dies vorgibt. Die 
Vorschrift des § 88 AO legt Art und Umfang 
der amtlichen Ermittlungen in die Hand des 
Sachbearbeiters. Diese Norm korreliert jedoch 
mit § 93 AO bei „erheblichen“ Sachverhalten. 
Es mehren sich sowieso kritische Stimmen, die 
das RMS für nicht verfassungskonform halten. 
Wir sehen jedoch ohne die Automatisierung im 
Veranlagungsverfahren überhaupt keinen Weg, 
um die Komplexität zu bewältigen. Deshalb 
reklamieren wir Vernunft auf beiden Seiten,  
um unser Leben in Symbiose nicht zu 
erschweren. 

Fotos: © KonstantinosKokkinis – Fotolia.com
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Stabiles Fundament gelegt
Von Steffen Jahn

Am 23. Juli 2013 fand in München die jährliche Mitglieder-
versammlung des LSWB statt. Wie im Vorjahr konnten auch 
wieder der Präsident des DStV und die Präsidenten beider 
bayerischer Steuerberaterkammern begrüßt werden. Nach 
den Eröffnungsworten von Dr. Küffner richtete der neue 
DStV-Präsident Harald Elster seine Grußworte an die Teil-
nehmer der Veranstaltung. Ihm folgten die Präsidenten der 
Steuerberaterkammern München und Nürnberg. Allen Red-
nern lag neben dem konstruktiven Verlauf der Sitzung vor 
allem die Zukunftsfähigkeit des Berufsstands am Herzen.

Mitgliederversammlung LSWB:

Alle, Kammern wie Verbände, 
auf Landes- wie auf Bundesebe-
ne, arbeiten hier zielführend und 
gemeinsam für ihre Mitglieder. 
Zentrales Thema war dabei die 
immer größer werdende Bedeu-
tung der IT-Technik in der tägli-
chen Arbeit. Wenngleich beklagt 
wurde, dass gerade die Finanz-
verwaltung in vielen Bereichen 
noch nicht auf der technischen 
Höhe der Zeit ist.
Immer häufiger kommt es auch 
zu Abweichungen zwischen den 
Erklärungen der Berater und den 
automatisch übernommenen 
Daten durch die Finanzverwal-
tung. Eine vorherige Abgleich-

möglichkeit ist bislang nicht ge-
geben. Die Vollmachtsdatenbank 
soll hier Erleichterungen bringen. 
Ziel muss es zudem sein, mehr 
und mehr auf das Versenden von 
Papier verzichten zu können. 
Dies würde viel Zeit sowie Rück-
fragen und damit Geld sparen. 
Auch die Verschärfung der Frist-
enfrage wurde von den Rednern 
angesprochen und in diesem Zu-
sammenhang an die Teilnehmer 
appelliert, ihre Kanzleiabläufe 
auf diese sich verändernden Vor-
zeichen anzupassen.
Im Anschluss folgte der Bericht 
des Präsidiums. Vizepräsident 
Manfred Klar stellte den Mitglie-

dern die jüngsten Neuerungen in 
der Kooperation mit HDI vor. Seit 
Jahresanfang können die Mitglie-
der des LSWB ihre vorhandenen 
Berufshaftpflichtversicherungen 
auf das neue Vertragsmodell 
von HDI umstellen. Dieses um-
fasst bessere Versicherungskon-
ditionen und einen abgesenkten 
Regelbeitrag. Eine Beitragsnach-
regulierung entfällt in diesen 
Tarifen. Für das Jahr 2012 kün-
digte Manfred Klar eine über-
durchschnittliche Beitragsnachre-
gulierung an. Diese sei aufgrund 
von einmaligen Sondereffekten 
höher als sonst. Im Spätsommer 
bzw. Herbst erfolgt die Benach-

richtigung der Mitglie-
der. Ebenfalls freuen 
können sich die Mit-
glieder im Bereich der 
Strafrechtschutzver-
sicherung. Auch hier 
gibt es eine erhebliche 
Rückerstattung. 
Vizepräsidentin Sabine 
Dietloff stellte in ihrem 
Beitrag die Nach-
wuchsgewinnung in 
den Mittelpunkt. Ange-
fangen vom Azubi über 
den Steuerfachwirt bis 
hin zum Steuerberater. 
In allen Bereichen be-
darf es erhöhter An-
strengungen, um den 
zukünftigen Bedarf an 
qualifizierten Mitarbei-

Prominente Ver-
sammlungsteilnehmer: 
DStV-Präsident Harald 
Elster, Prof. Dr. H.-Mi-
chael Korth (Präsident 
Steuerberaterverband 

Niedersachsen-Sachsen-
Anhalt), die Kammer-

präsidenten von Mün-
chen und Nürnberg  

Dr. Hartmut Schwab 
und Manfred Dehler, 
LSWB-Vorstand Klaus 

Richter und Bodo 
Richardt.
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Mitgliederversammlung

tern decken zu können. Hier-
zu sollte man auch neue Wege 
denken, wie beispielsweise das 
Duale Studium, also die Ausbil-
dung und das Studium parallel zu 
absolvieren. Wenngleich das bis-
lang praktizierte Modell aus Sicht 
von Dietloff meist wohl nicht pra-
xisorientiert ausgestaltet ist. 
Präsident Dr. Peter Küffner stellte 
neben berufspolitischen Aspek-
ten die Veränderungen des Ver-
bandes in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen. Diese dienten 
allein dazu, den Verband wirt-
schaftlich zu stabilisieren und für 
die Zukunft zu ertüchtigen. Da-
bei lobte Dr. Küffner ausdrück-
lich das Engagement der 
Mitarbeiter des Verban-
des. In ganz besonderer 
Weise wurde dabei die 
Bibliothekarin Marianne 
Kottke von den Teilneh-
mern der Mitgliederver-
sammlung mit Applaus 
bedacht. Stolz präsentierte 
Präsident Dr. Küffner den 
Mitgliedern das frisch er-
reichte Zertifikat des TÜV 
Süd, nach dem der LSWB 
nach ISO 9001 zertifiziert 
wurde.
Im Anschluss berichte-
te Hauptgeschäftsführer 
Steffen Jahn über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr. 
Er stellte dabei die deutli-
che Ergebnisverbesserung 

gegenüber dem Vorjahr in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen. 
Diese sei nur möglich gewesen, 
da teils erhebliche Verände-
rungen vorgenommen wurden. 
Dafür bedankte er sich bei Prä-
sidium und Vorstand. Erneut 
konnte zudem die Zahl der Mit-
glieder gesteigert werden. Das 
neue Dienstleistungsangebot, 
wie der Gutachtenservice, wer-
de hervorragend angenommen. 
Auch die Afterwork-Veranstaltun-
gen und die jährliche Fachexkur-
sion werden von den Mitgliedern 
gut nachgefragt. Der LSWB ent-
wickelt sich so zunehmend zum 
Netzwerker für seine Mitglieder.

Schatzmeisterin Ingrid Men-
ges stellte den Mitgliedern nach 
den Ausführungen des Haupt-
geschäftsführers den Jahresab-
schluss 2012 vor, der mit einem 
Überschuss abschloss. Dieses 
Plus wurde jedoch auch durch 
Einmaleffekte erreicht, die es in 
den kommenden Jahren nicht 
wieder geben wird. Auch Frau 
Menges betonte die Notwendig-
keit der getroffenen Veränderun-
gen und stellte auch für das Jahr 
2013 nach den Zahlen des ersten 
Halbjahres eine stabile Entwick-
lung in Aussicht. Die Mitglieder 
nahmen die Ausführungen eben-
so zufrieden zur Kenntnis wie 

den Bericht der Rech-
nungsprüfer.
Die Entlastung des Vor-
stands erfolgte im An-
schluss ebenso zügig 
wie die Zustimmung zur 
unveränderten Beitrags-
ordnung 2014 und zum 
Erfolgsplan 2014 sowie 
zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung.
Die Mitgliederversamm-
lung 2013 verlief wie im 
Vorjahr in konstruktiver 
Weise und mit großer 
Übereinstimmung. Dr. 
Küffner bedankte sich 
bei den Mitgliedern für 
deren Erscheinen und 
das aktive Mitwirken in 
ihrem Berufsverband. 

Foto oben:  
Münchens Kammer-

präsident Dr. Hartmut 
Schwab bei seinem 

Grußwort. Am Tisch 
sitzen LSWB-Präsident  

Dr. Peter Küffner, 
die Vizepräsidenten 
Sabine Dietloff und 

Manfred Klar, Schatz-
meisterin Ingrid Menges 

und Hauptgeschäfts-
führer Steffen Jahn.

Foto unten:  
LSWB-Präsident  

Dr. Peter Küffner be-
grüßt die Mitglieder.
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Ehrung für  
langjährige  
Mitglieder

50 Jahre

Herbert Fischer, Steuerberater

Johann Hofer, Steuerberater

Herbert Kempf, Steuerberater RB

Günter Rau, Steuerberater RB

Helmut Wolf, Steuerberater vBP

Emil Wrana, Rechtsbeistand

40 Jahre 

Christel Albrecht, Steuerberaterin RB vBP

Werner Anderl, Steuerberater

Helmut Aufmhoff, Steuerberater 

Bernhard Bachmann, Steuerberater

Franz Berndlmaier, Dipl.-Betriebsw. grad. Steuerberater vBP

Gisela Birnbach, Steuerbevollmächtigte

Renate Bucella, Steuerberaterin

Franz Dilling, Steuerberater

Gunda Döllerer, Steuerbevollmächtigte

Alois Draxler, Steuerberater RB 

Irene Färber, Steuerbevollmächtigte

Herbert Fensterer, Steuerberater

Xaver Florentz, Dipl.-Kfm. Steuerberater

Heinrich Förg, Steuerberater 

Franz Gätzner, Steuerberater RB

Martha Gebele, Steuerberaterin 

Bruno Göllner, Steuerberater

Horst Held, Steuerberater WP

Werner Herkommer, Steuerberater

Josef Huber, Steuerberater

Peter Paul Huber, Steuerberater 

Hartmut Hummel, Dipl.-Kfm. Steuerberater

Eugen Gerhard Junghans 

Hans Kemmerling 

Paul Kokott, Steuerberater RB 

Hans-Georg Kömm, Steuerberater RB

Josef Krach, Steuerberater RB

Robert Kullmann, Steuerberater

Horst Küster, Steuerberater

Wolfgang Lechner, Steuerberater RB

Peter Magiera, Steuerberater

Franz Moser, Steuerberater 

Hartmut Neumann, Steuerberater

Holger Nicolai, Steuerbevollmächtigter

Irene Ostermeier-Stark, Steuerbevollmächtigte

Günter Raab, Steuerberater

Michael Radspieler, Steuerberater

Hans Rehklau, Steuerberater

Max Reisch, Steuerberater WP RB

Guido Rohrer, Steuerberater

Stefan Schaller, Steuerberater

Eugen Schmitt, Steuerberater RB 

Günther Schneider, Dipl.-Betriebsw. (FH) vereidigter Buchprüfer RB 

Dr. Helmut Schubert, Dipl.-Kfm. Steuerberater

Heinz Schuster, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater vBP

Josef Strobl, Steuerberater 

Karla Thaler, Steuerbevollmächtigte

Karl Urlberger, Dipl.-Betriebsw. (FH) Steuerberater WP

Konrad Viehbeck, Steuerberater

Paul Vogel, Steuerberater RB 

Karsten Völkel 

Norbert Wittig, Steuerberater

Erich Wütscher, Steuerberater

Dr. Georg Michael Zach, Steuerberater RA

Konrad Zeller, Steuerberater vBP RB

25 Jahre

Manfred Aberl, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP

Rupert Aicher, Steuerberater

Jürgen Angele, Steuerberater

Irene Arbogast-Eisend, Steuerberaterin RB LDW

Irma Arnold, Steuerberaterin

Karl-Heinz Baiker, Dipl.-Ök. Steuerberater WP

Eduard Bardorf, Steuerberater vBP

Rosemarie Basl, Steuerberaterin RB

Oskar Beck, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater vBP

Uwe Bellmann, Dipl.-Ök. Steuerberater

Günther Blahak, Dipl.-Ök. Steuerberater WP

Günther Blank, Dipl.-Kfm. Steuerberater vBP RB

Gertraud Böckmann, Steuerberaterin

Hans-Joachim Bogendörfer, Steuerberater

Hans Borgelt, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater

Waltraud Boriß, Steuerberaterin

Präsident Dr. Peter Küffner und Vizepräsident 
Manfred Klar haben auf der Mitgliederversamm-
lung alle anwesenden langjährigen Mitglieder 
und die Ehrenmitglieder mit einer Ehrenurkun-
de ausgezeichnet (Fotos). Nicht anwesende zu 
ehrende Mitglieder erhielten diese Urkunde per 
Post.

info

Mitgliederversammlung

Foto: Stefan Kolleth – info@marketingmitmedien.de 
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Elisabeth Braun, Steuerberaterin vBP
Frank W. Conrad, Dipl.-Vw. Steuerberater WP
Alfred Dannreuther, Steuerberater
Joseph Danzer, Steuerberater RB vBP
Peter Decrout, Steuerberater RB
Lia Eisenberg, Dipl.-Kfm. Steuerberaterin
Robert Endres, Steuerberater
Alfred Fausel, Steuerberater
Franz Fleischmann, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater WP
Günter Fluhrer, Steuerberater
Walter Friedrich, Dipl.-Betriebsw. (FH) Steuerberater
Wolfgang Fritsch, Dipl.-Betriebsw. (FH) Steuerberater
Xaver Fruhstorfer, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater
Klaus-Peter Gaschik, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Ingeborg Glasl, Steuerberaterin WP
Thomas Gleisl, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Gerda Gluth-Stadlbauer, Steuerberaterin
Walter Gründobler, Dipl.-Ök. Steuerberater WP
Reinald Gugler, Steuerberater
Manfred Hauck, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Jürgen Heise, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Roswitha Hellmanzik, Steuerberaterin
Andreas Henoch, Steuerberater
Ellen E. Hilgers, Steuerberaterin
Dr. Klaus Hille, Steuerberater WP RB
Susanne Hoffmann, Steuerberaterin
Karl Hösl, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Karin Hübner, Steuerberaterin
Ursula Hübner, Steuerberaterin
Hans Hutter, Rechtsanwalt FAfStR
Dr. Frank Johann Issing, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Fred Karsch, Betriebsw. st.gcp. Steuerberater vBP RB
Heiner Keller, Dipl.-Vw. Steuerberater WP
Norbert Kienlein, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Gunther Kost, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Ludwig Kraft, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Helga Kraft-Kirchhoff, Dipl.-Betriebsw. (FH) Steuerberaterin vBP
Hans Krämmer, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater
Manfred Kunert, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Kornelia Lange-Reimann, Steuerberaterin
Sigurd Laube, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Sigrid Leidescher-Paule, Steuerberaterin

Rupert Loibl, Steuerberater
Josefine Lorz, Steuerberaterin
Silvia Maier-Neumann, Steuerberaterin
Prof. Dr. Hartmut Mohr, Steuerberater RA
Evelin Müller, Steuerberaterin
Dr. Bert-Peter Pianka, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Kurt Platschek, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater
Johann Reiter, Dipl.-Betriebsw. (FH) Steuerberater
Wolfgang Reul, Steuerberater vBP
Renate Riesinger, Steuerberaterin
Franz Ruß, Steuerberater
Peter Rzytki, Steuerberater vBP
Andreas Sailer, Steuerberater
Margarete Sauter, Steuerberaterin RB vBP
Ulrike Schenk, Steuerberaterin LDW
Ludwig M. Schild, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Hans-Jürgen Schiller, Steuerberater
Georg Schleicher, Dipl.-Kfm. Steuerberater vBP
Johann Schmid, Dipl.-Finw. (FH) Steuerberater
Hans Schuler, Steuerberater
Christoph Schummer, Steuerberater
Ludwig Schuster, Steuerberater
Franz-Josef Schweiger, Steuerberater
Marlies Spitzl, Steuerberaterin
Heribert Stadler, Steuerberater
Christa Steibl, Steuerberaterin
Angelika Stein, Steuerberaterin
Anton Strixner, Steuerberater RB
Hans Studtrucker, Dipl.-Kfm. Steuerberater vBP
Uwe Teiwes, Steuerberater RB
Ruth Tremel-Schlachtbauer, Steuerberaterin
Maria-Theresia Tremmel, Steuerberaterin
Alfred Ultes, Dipl.-Ök. Steuerberater RB vBP
Herbert Vogl, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Peter von Ritter-Zahony, Dipl.-Ök. Steuerberater WP
Paul-Rainer von Winter, Steuerberater
Helmut Weber, Dipl.-Kfm. Steuerberater
Annemarie Wolf, Steuerberaterin
Kornelia Wolf, Steuerberaterin
Ludwig H. Wölfel, Steuerberater
Alfred Zambelli, Steuerberater vBP
Rainer Zölch, Dipl.-Kfm. Steuerberater WP

Mitgliederversammlung
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Mehr als 300 Steuerberater 
tanzen in the Summertime

Get-together 2013 in München und Nürnberg:

Von Doris Holzinger

Rauschende Sommernächte haben die Steuerbe-
rater auf den Afterworkpartys des LSWB gefeiert. 
DJane Ghia heizte mit fetzigen Rhythmen ein, 
es wurde bis nach Mitternacht getanzt. Im Leo-
nardo Royal Hotel München und im PARKS in 
Nürnberg knüpften und vertieften die Partygäste 
spannende Kontakte, tauschten Neuigkeiten aus 

und erweiterten ihr Netzwerk. Berufliches und 
Ausgelassenes zu verbinden, Networking, Feiern 
und Tanzen in ungezwungener Atmosphäre, das 
ist das Motto – gute Stimmung garantiert. Und 
nicht nur das. Die Sommerfeste des LSWB wer-
den immer mehr zum nationalen Netzwerken 
der Steuerberater und Landesverbände aus an-
deren Bundesländern und mit anderen Berufs-
ständen genutzt. Genau im Sinne der Zeit: Hap-
py Life – Happy Business – Happy Networking. 
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Spieglein in  
der Hand,  
Wandel im  
Steuerland

Immer mehr Frauen im Berufsstand:

Von Sabine Dietloff

Dass der demografische Wandel und damit ein massiver Fachkräfte-
mangel bevorsteht, ist mittlerweile auch für die Optimisten unter 
den Steuerberatern nicht mehr zu leugnen. Eine ganz wesentliche, 
überaus wertvolle Ressource in diesem Prozess ist aber bei Weitem 
nicht  ausgeschöpft: Wir haben eine ganze Generation qualifiziert 
ausgebildeter Frauen, die hoch motiviert sind und dennoch oft hin-
ter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Überraschenderweise aber 
nicht im steuerberatenden Beruf, der sich von der männerdominier-
ten Szene der Vergangenheit nun hin zu einem attraktiven Frauen-
beruf wandelt.

Was hindert Frauen an ihrer 
Karriere?

Wir haben eine ganze Generation 
qualifiziert ausgebildeter Frauen, 
die hoch motiviert sind und den-
noch hinter ihren Möglichkeiten 
zurückbleiben. Nur durch eine 
steigende Erwerbstätigkeit der 
Frauen können wir das Potenzial 
an Fachkräften in der Zukunft 
sichern. Allerdings täuscht der 
erste Blick allein auf die Erwerbs-
tätigenquote der Frauen, die in 
Deutschland derzeit bei rund 
71 Prozent liegt. Damit arbeiten 
heute mehr Frauen als je zuvor. 
Dieses Plus geht aber auf eine 
deutlich höhere Zahl an teilzeit-
beschäftigte Frauen zurück. Bei 
den geringfügig Beschäftigten 
stellen sie gar zwei Drittel. Die 
Zahl der vollbeschäftigten Frauen 
ist dagegen in den letzten Jahren 
gesunken.

Wie ist die gesellschaftliche Ak-
zeptanz gegenüber einer berufs-
tätigen Frau oder gar Mutter? 
Woher kommen Begriffe wie 
„Karriereweib“ oder „Raben-
mutter“? Letzteren gibt es übri-
gens auch sinngemäß in keinem 
unserer europäischen Nachbar-
länder, ganz im Gegenteil gilt in 
Frankreich eine Mutter, die auch 
andere Instanzen in die Kinder-
betreuung einbezieht, als gute 
Mutter (bonne mère). Zum einen 
sind es sicher die traditionellen 
Familienstrukturen und Rollen-
muster, die die Wahrnehmung 
innerhalb unserer Gesellschaft 
prägen. Der Ost-West-Vergleich 
zeigt, dass in den neuen Bun-
desländern der Frauenanteil in 
der ersten Führungsetage mit 39 
Prozent höher ist als in den alten 
(28 Prozent). Dieser Effekt kann 
auf eine geschichtlich bedingt 
höhere Erwerbsorientierung der 
05

Die Bundessteuer
beraterkammer

JahresBericht 2012

Rund  230  Steuerberater  nahmen  am  27.  und  28.  September  2012  am  INTERNATIONALEN  DEUTSCHEN 

 STEUER BERATERKONGRESS in Nizza teil. Sie nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über alles Wissens werte 

zu den aktuellen steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Frankreich zu informieren. Deutschspra

chige Experten aus den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, die in Frankreich leben und arbeiten, erläuter

ten die Sachverhalte praxisnah und mit viel Engagement.

Teilnehmer beim INTERNATIONALEN DEUTSCHEN STEUERBERATERKONGRESS in Nizza 
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Mitgliederstruktur nach Altersklassen 
per 1. Januar 2013*

 männlich  weiblich

07

Altersklasse männlich weiblich gesamt Anteil in %

älter als 70 Jahre 5.828 1.002 6.830 7,2 %

61 – 70 Jahre 10.539 2.837 13.376 15,6 %

51 – 60 Jahre 12.405 5.980 18.385 23,3 %

41 – 50 Jahre 15.207 9.454 24.661 29,6 %

30 – 40 Jahre 10.116 8.035 18.151 23,1 %

jünger als 30 Jahre 414 573 987 1,2 %

Gesamt 54.509 27.881 82.390 100,0 %

Durchschnittsalter 52,9 47,3 51,0

* Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Personen nach § 74 Abs. 2 StBerG

> 70 61 – 70 51 – 60 41 – 50 30 – 40 < 30

BERUFSSTATISTIK 2012

Repräsentanz von Männern und Frauen 
im Beruf des Steuerberaters

 männlich  weiblich

06

1. Januar 2012 1. Januar 2013 Veränderung 
absolut

Veränderung 
in %

Steuerberater, männlich* 54.083 54.509 426 0,8 %

Anteil in % 66,6 % 66,2 %

Steuerberater, weiblich* 27.161 27.881 720 2,7 %

Anteil in % 33,4 % 33,8 %

Gesamt* 81.244 82.390 1.146 1,4 %

* Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Personen gemäß § 74 Abs. 2 StBerG

Marion Glück: „Für mich 
war die Ent-
scheidung, 
die Steuer-
beraterprü-
fung abzu-
legen eine 
konsequente  Folge meines 
Wunsches, beruflich wei-
terzukommen. Obwohl ich 
schon mit einer Selbststän-
digkeit liebäugele, werde 
ich aber zunächst als an-
gestellte Steuerberaterin 
weitermachen. Nach der 
stressigen Zeit mit der Prü-
fungsvorbereitung brauche 
ich etwas Ruhe. Ich glaube, 
Frauen sind generell etwas 
zurückhaltender und we-
niger risikobereit, wenn es 
um die Existenzgründung 
geht. Auch wenn man wie 
ich noch Familie möchte, 
hat man es als festange-
stellte Steuerberaterin ein-
fach leichter, ein Jahr aus-
zusetzen, als wenn man als 
Selbstständige ein Jahr die 
Arbeit liegen lassen soll.“
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Titelthema

Frauen zurückgeführt werden, 
die auch Jahre nach der Wieder-
vereinigung ausgeprägt ist. Zum 
anderen aber lässt sich hiermit 
belegen, wie sehr sich die unter-
schiedlichen Rahmenbedingun-
gen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf auf das Erwerbsverhal-
ten von Frauen auswirken.

Wie entwickelt sich der 
Anteil an Frauen in den 
steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufen?

Insgesamt sind die Frauen ak-
tuell mit 33,8 Prozent im Beruf 
des Steuerberaters repräsentiert 
(siehe Grafik links). Interessant 
ist aber der genauere Blick auf 
die Repräsentanz in den einzel-
nen Altersgruppen. Hier zeigt 
sich, dass die männliche Domi-
nanz bereits zu bröckeln beginnt. 
Je jünger die Berufsträger sind, 

desto höher ist in der jeweiligen 
Gruppe der Frauenanteil. Der 
liegt bereits in der Gruppe der 
30 bis 40-jährigen bei 44,26 Pro-
zent, bei den unter 30-Jährigen 
bei 58,05 Prozent (siehe Grafik)! 
Unser Beruf ist für Frauen attrak-
tiv, er ist anspruchsvoll und liegt 
im Bereich der Dienstleistung, 
dem bevorzugten Sektor der er-
werbstätigen Frauen. Darüber hi-
naus ist er ideal mit der Familie 
zu vereinbaren, da Heim-Arbeits-
plätze mittlerweile weit verbreitet 
und gerade von Frauen mit Kin-
dern auch gerne genutzt sind. 
Mittlerweile bieten die meisten 
Kanzleien verschiedenste Teil-
zeitmodelle an, so spricht Ernst & 
Young gar von 100 unterschied-
lichen Varianten, die im Unter-
nehmen angeboten werden, um 
den einzelnen Lebenssituationen 
der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen gerecht zu werden. Dieser 

Trend ist sehr zu begrüßen, da 
die Nachwuchskräfte – egal ob 
männlich oder weiblich – heute 
andere Schwerpunkte setzen als 
vor 20 Jahren. So wird überein-
stimmend  der Wunsch nach 
einer 35- bis 38-Stunden-Woche 
geäußert, die Mitarbeiter wollen 
neben der Arbeit noch genug 
Zeit finden, um andere Schwer-
punkte zu setzen, sei es im fa-
miliären, ehrenamtlichen, spi-
rituellen oder sozialen Bereich. 
Das bedeutet, dass Arbeitszeit 
der Männer frei wird zugunsten 
der Frauen und genau das ist ein 
konvergierender Wunsch beider 
Geschlechter. Dadurch wird die 
Gesamtarbeitszeit erhöht und auf 
mehrere Schultern vereilt, was 
durchaus zum Wohle der Unter-
nehmen ist.
Unter dem Aspekt, dass unser 
Beruf zukünftig stark von Frauen 
geprägt sein wird, lohnt sich  

Babette Goldhahn: „Ich 
denke mein 
Weg in die 
Steuerbe-
ratung war 
eher zufäl-
lig. Ich habe 
während meines BWL-Stu-
diums die beiden Praxisse-
mester in einer Steuerkanz-
lei absolviert und Gefallen 
an der Arbeit gefunden. 
Deswegen habe ich den 
steuerberatenden Beruf 
nach dem Studium von 
der Pike auf gelernt. Die 
Frage, ob Mann oder Frau, 
hat dabei nie eine Rolle 
gespielt, es zählte immer 
die Leistung. Heute bin ich 
bei einer Kanzlei angestellt 
und betreue nebenberuf-
lich einige Mandate selbst-
ständig. 
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ein Blick auf die Repräsentanz 
der Frauen in den berufsständi-
schen Ehrenämtern wie Steuer-
beraterkammern und Verbänden. 
Bei den 21 deutschen Kammern 
gibt es genau eine Präsidentin in 
Sachsen (4,76 Prozent) und einen 
Anteil der Frauen unter den Vi-
zepräsidenten von knapp einem 
Viertel. Das Präsidium der Bun-
dessteuerberaterkammer ist rein 
männlich besetzt. 

Auch beim DStV ist das Präsi-
dium rein männlich besetzt, ein 
Landesverband (Thüringen) von 
13 (7,69 Prozent) wird von einer 
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61 – 70 Jahre 10.539 2.837 13.376 15,6 %

51 – 60 Jahre 12.405 5.980 18.385 23,3 %

41 – 50 Jahre 15.207 9.454 24.661 29,6 %

30 – 40 Jahre 10.116 8.035 18.151 23,1 %

jünger als 30 Jahre 414 573 987 1,2 %

Gesamt 54.509 27.881 82.390 100,0 %

Durchschnittsalter 52,9 47,3 51,0

* Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Personen nach § 74 Abs. 2 StBerG

> 70 61 – 70 51 – 60 41 – 50 30 – 40 < 30

BERUFSSTATISTIK 2012

Repräsentanz von Männern und Frauen 
im Beruf des Steuerberaters

 männlich  weiblich

06

1. Januar 2012 1. Januar 2013 Veränderung 
absolut

Veränderung 
in %

Steuerberater, männlich* 54.083 54.509 426 0,8 %

Anteil in % 66,6 % 66,2 %

Steuerberater, weiblich* 27.161 27.881 720 2,7 %

Anteil in % 33,4 % 33,8 %

Gesamt* 81.244 82.390 1.146 1,4 %

* Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Personen gemäß § 74 Abs. 2 StBerG

info

Frau geleitet und ebenfalls etwa 
ein Viertel der Vizepräsidenten 
in den Landesverbänden wird 
durch Frauen repräsentiert. Das 
ist ein deutlicher Indikator dafür, 
dass die Frauen entweder mit Fa-
milie und Beruf überlastet sind 
oder aber sich nicht zutrauen, auf 
Bundes- oder Landesebene Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Hier möchte ich all meine Kol-
leginnen ermutigen und moti-
vieren, in den Vordergrund zu 
treten, soweit es ihre Zeit zulässt. 
Wir sollten diesen Beruf gemein-
sam mit den männlichen Kolle-

gen gestalten, auch in berufspoli-
tischer Hinsicht. 

Mutter im freien Beruf, geht 
das?

Meine vier Kinder sind mittler-
weile fast alle erwachsen und ich 
bin selbstständig als Steuerbe-
raterin mit 16 Mitarbeitern. Also 
geht das. Hauptproblem aber war 
eine qualitativ gute Kinderbetreu-
ung, als die Kinder klein waren. 

Mit der Einschulung wird dann in 
vielen Bundesländern eine  ge-
fühlte „Schulpflicht“ der Mütter 
begründet, da diese nachmittags 
mit den Kindern Hausaufgaben 
machen sollen. Volkswirtschaft-
lich betrachtet ist das eine sehr 
teuere Investition und für die 
Mütter eine Zerreißprobe.

Wäre die Kinderbetreuung in 
Deutschland besser gelöst, hät-
ten wir sowohl mehr Kinder 
(siehe unser Nachbarland Frank-
reich) als auch eine höhere Er-
werbsquote der Frauen mit Voll-
zeitbeschäftigung.

Was kann der Berufsstand tun, 
um Frauen an die Kanzleien zu 
binden?

Im ersten Schritt müssen wir 
verstärkt Frauen ausbilden, ein-
stellen und ihre Karriere fördern. 
Damit erreichen wir eine nach-
weisliche Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Kanzleien. 
Dies gelingt mit einer chancen-
gerechten Personalentwicklung 
und familienfreundlicher Perso-
nalpolitik. 

Dazu gehören flexible Arbeits-
zeiten, Einbindung von Home-
office-Lösungen in den betrieb-
lichen Ablauf, die Förderung 
des Wiedereinstieges nach der 
Kinderpause und individuell zu-
geschnittene Karrierechancen. 
Große Unternehmen bieten be-
reits eigene Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung an.

Dennoch bleibt genau das The-
ma Kinderbetreuung vornehmste 
Aufgabe der Politik auf dem Weg 
zu einer stärkeren Einbindung 
der Frauen in die Berufswelt. 
Sollte allein in Bayern die Zahl 
der beschäftigten Frauen um ein 
Prozent erhöht werden, brächte 
das in den nächsten zehn Jahren 
70.000 zusätzliche Fachkräfte. 
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Titelthema

Ein Essay von Katja Hessel, Staatssekretärin für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Frauen in der Wirtschaft – es gibt derzeit wenige gesellschaftspolitische Themen, die 
kontroverser diskutiert werden. Für mich stellt sich zuallererst die Frage, worüber 
wir uns eigentlich auf politischer Ebene und in unzähligen gesellschaftlichen Veran-
staltungen genau den Kopf zerbrechen. Frauenquote, Betreuungsgeld,  Ausbau der 
Kinderbetreuungsplätze und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nur einige 
der Schlagwörter, die aus der familien-, bildungs- und auch wirtschaftspolitischen 
Debatte nicht mehr wegzudenken sind. Dabei hängt – so lässt es die Debatte zumin-
dest erahnen –  irgendwie alles mit allem zusammen und die Diskussion um „Frauen 
in der Wirtschaft“ wird von verschiedensten Interessengruppen aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln befeuert.  

Frauen in der Wirtschaft

Für mich als liberale Wirtschafts-
staatssekretärin lässt sich das 
Thema „Frauen in der Wirt-
schaft“ auf eine recht einfache 
Formel bringen: Wir dürfen kei-
ner Frau ein bestimmtes Arbeits-, 
Lebens- und Familienmodell 
vorschreiben. Wir müssen Frau-
en aber die gleichen Karriere-
möglichkeiten eröffnen wie ihren 
männlichen Kollegen. Wir müs-

sen Anreize schaffen, um Frauen 
noch besser ins Erwerbsleben zu 
integrieren und geschlechterspe-
zifische Nachteile bei der beruf-
lichen Fortentwicklung abbauen. 

Und dabei geht es nicht allein 
darum, dass Frauen die gleichen 
Chancen bekommen wie Män-
ner. Es geht auch um die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Wirt-

schaftsstandorts. Wir müssen 
unserer Wirtschaft einen weite-
ren Schub verleihen, der gerade 
in Hinblick auf die zunehmende 
Fachkräfteknappheit dringend 
notwendig ist. Denn dass durch 
mehr Frauen und gemischte 
Teams unsere Wirtschaft erfolg-
reicher sein wird, ist längst schon 
kein Geheimnis mehr. Es ist folg-
lich eine zutiefst ökonomisch  

Immer in Frauenfragen 
unterwegs: Staatsse-
kretärin Katja Hessel 

besucht den Girls-Day 
im Sendezentrum des 

Bayerischen Rundfunks.
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begründete Forderung, Frauen zu 
besseren Karrierechancen zu ver-
helfen.

Politische Maßnahmen in diesem 
Bereich müssen sich somit dar-
an messen lassen, inwiefern sie 
zu diesem Ziel beitragen. Dabei 
wird für mich schnell deutlich, 
dass einiges sinnvoll ist, man-
che Projekte und Vorhaben aber 
auch möglichst schnell in der 
Versenkung verschwinden soll-
ten. 

Zuvor bedarf es aber einer nüch-
ternen Bestandsaufnahme: Wir 
beobachten über die letzten 
Jahre, dass es immer mehr hoch 
qualifizierte Frauen gibt, die die 
Männer in Sachen Schul- und 
Studienabschlüsse längst über-
flügelt haben. Unter den 30- bis 
34-Jährigen liegt der Anteil der 
Frauen mit Hochschulabschluss 
mit 35 Prozent bereits über dem 
der Männer mit 31 Prozent. Auch 
die Frauenerwerbsquote ist zwi-
schen den Jahren 2001 und 2011 
von 62 auf 71 Prozent gestiegen, 
der Anstieg bei den Männern war 
im gleichen Zeitraum von 76 auf 
81 Prozent nur halb so groß. Al-
lerdings geht knapp die Hälfte 
der erwerbstätigen Frauen nur 
einer Teilzeitbeschäftigung nach. 
Fast jede zweite Frau begründet 
diese Entscheidung mit der Be-
treuung von Kindern beziehungs-
weise mit anderen familiären 
Verpflichtungen. 

Betrachtet man die Frauen in 
Führungspositionen, so sind 
wesentlich kleinere Fortschritte 
zu verzeichnen. Der Anteil der 
Frauen in der Geschäftsführung 
kleiner und großer Unternehmen 
beziehungsweise in der Bereichs-
leitung großer Unternehmen so-
wie in leitenden Positionen im 

Verwaltungsdienst hat von 2001 
bis 2011 um lediglich drei Pro-
zentpunkte auf 30 Prozent zu-
gelegt. Der Anteil von Frauen in 
den Vorständen beziehungswei-
se Aufsichtsräten der 30 größten 
DAX-Unternehmen liegt mit der-
zeit 7,4 bzw. 21,5 Prozent immer 
noch deutlich unter dem, was 
sich die Befürworter einer gesetz-
lichen Frauenquote vorstellen.

Mein Fazit lautet: Die Frauen sind 
auf dem Vormarsch. Wir sehen 
aber auch, dass dieser teilweise 
noch sehr schleppend verläuft. 

Hohe Zahlen von Teilzeitbe-
schäftigung deuten zum Beispiel 
darauf hin, dass es Frauen gibt, 
die vielleicht gerne Vollzeit arbei-
ten würden, dies aber wegen 
der schwierigen Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nicht rea-
lisieren können. Anreizkompa-
tible Familienpolitik bedeutet in 
diesem Fall, dass der ab August 
2013 geltende Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für 
ein- und zweijährige Kinder nicht 
nur auf dem Papier stehen darf, 
sondern überall in Deutschland 
auch realisierbar sein muss. Noch 
bestehende regionale Engpässe 
müssen deswegen schnellstmög-
lich abgebaut werden. Aber auch 
das Betreuungsangebot für Schul-
kinder muss durch einen Ausbau 
des Angebots an Ganztagsschu-
len dringend vorangetrieben wer-
den. Das Betreuungsgeld sehe ich 
dagegen persönlich eher kritisch. 
Die Wirkungen dieser Maßnah-
me sollten jedenfalls möglichst 
zeitnah überprüft werden. 

Neben dem notwendigen Aus-
bau des Betreuungsangebots be-
nötigen wir modernere Arbeits-
marktmodelle, die es den Frauen 
ermöglichen, nicht nur morgens 

während einiger Stunden arbei-
ten zu können, sondern durch 
Instrumente wie Home-Office 
manches auch noch abends von 
zu Hause erledigen zu können. 

Es ist mir besonders wichtig, dass 
sich bei all diesen Maßnahmen 
auch die Unternehmen ange-
sprochen fühlen. Sie können und 
müssen das staatliche Angebot 
durch eigene Ideen ergänzen und 
auf eine noch breitere Basis stel-
len. Unternehmensspezifische 
Arbeitsplatzmodelle, firmeneige-
ne Kinderbetreuungsangebote 
oder monetäre Anreize für Frau-
en, wieder schneller ins Berufs-
leben zurückzukehren, existieren 
bereits und sollten für moderne 
Unternehmen Anregungen für 
die Implementierung oder Wei-
terentwicklung  eigener Projekte 
liefern.

All das schafft Flexibilität und die 
Möglichkeit zu längeren Arbeits-
zeiten bei denjenigen Frauen, 
die sich das wünschen und dies 
eventuell auch als Basis dafür se-
hen, ihre eigenen Karrierechan-
cen zu verbessen und ihren Auf-
stieg in Führungspositionen zu 
forcieren.

Damit möchte ich noch einen 
weiteren Themenkomplex an-
sprechen. Den Aufstieg von Frau-
en in Führungspositionen könnte 
ich mir noch wesentlich zügiger 
vorstellen, als es die Statistiken 
zeigen. Von einer gesetzlichen 
Frauenquote halte ich jedoch 
gar nichts. Egal wie sie letztend-
lich ausgestattet ist, untergräbt 
sie die unternehmerische Freiheit 
und zwängt die Unternehmen 
in ein Korsett, das den Aufstieg 
der Frauen in leitende Positionen 
nicht beschleunigen wird. Zum 
einen sind die geforderten Quo-
ten in vielen technischen Bran-
chen schlichtweg unrealistisch, 
wenn schon in den Belegschaften 
ein großer Mangel an Mitarbeite-
rinnen herrscht. Zum anderen 
ist die geforderte Frauenquote 
in Aufsichtsräten und Vorstän-
den reine Symbolpolitik. Frauen 
in Führungspositionen brauchen  
wir überall, vor allem auch im 
Mittelstand, dem Rückgrat unse-
rer deutschen Wirtschaft, in mitt-
leren Leitungsfunktionen und in 
der öffentlichen Verwaltung. Und 
hier sind wir, wie die Zahlen zei-
gen, ja auch schon ein gewaltiges 
Stück weiter.
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Damira Lenk: „Aus mei-
ner Sicht ist 
der Beruf 
des Steuer-
beraters, be-
sonders als 
Selbstständi-
ge, ein sehr guter Beruf, um 
Familie und Karriere unter 
einen Hut zu bringen. Man 
braucht natürlich ein biss-
chen Mut und wie ich eine 
gute Förderung durch den 
Arbeitgeber. Dem Berufs-
stand tut es gut, wenn auch 
die weibliche Art, Unter-
nehmen zu führen und 
charmant und kompetent 
zu agieren, zu ihrem Recht 
kommt. Ich denke nämlich, 
dass die älteren Kollegen 
unseren Jahrgang, egal ob 
männlich oder weiblich, 
ein bisschen unterschätzen. 
Dabei sind Themen wie die 
jetzt diskutierte Digitalisie-
rung für uns schon seit zehn 
Jahren umgesetzt. Bei Man-
danten gab es nie Vorbe-
halte, weil ich eine Frau bin: 
Hier konnte ich immer mit 
meiner Kompetenz, auch als 
Fachberaterin für internatio-
nales Steuerrecht, punkten.

Sieht die Frauen auf 
dem Weg nach oben: 

Staatssekretärin  
Katja Hessel (FDP)
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Statt gesetzgeberisch tätig zu 
werden, müssen wir die Weichen 
für Karrieren von Frauen mit den 
bereits erwähnten familienpoli-
tischen und arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen auf Vorfahrt 
stellen. Nur wenn den Frauen die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch umfassende Betreu-
ungsmöglichkeiten und flexible 
Arbeitsplatzmodelle erleichtert 
wird, kann der verstärkte Einstieg 
in Führungspositionen gelingen.

In vielen Gesprächen, die ich 
mit ambitionierten Frauen führe, 
zeigt sich sehr deutlich, dass es 
um mehr geht, als um politische 
Weichenstellungen. Trotz besse-
rer Schul- und Studienabschlüsse 
gerade in den jüngeren Genera-
tionen sind das Denken und Ver-
halten nach Geschlechterrollen 
im beruflichen Umfeld immer 
noch nicht vollständig vom Tisch.

Die berühmte gläserne Decke, 
die hoch qualifizierten Frauen 
den Weg in die obersten Füh-
rungsetagen abschneidet, ist 

nach wie vor nicht aus der Welt 
geschafft. Gekoppelt mit oftmals 
geringerer Risikobereitschaft 
oder weniger Selbstbewusstsein 
haben Frauen im Kampf um Füh-
rungspositionen gegenüber den 
Männern oft das Nachsehen. 
Gerade hier zeigt sich wieder 
ganz deutlich, dass wir mit Quo-
ten nichts erreichen. Wir müssen 
einen Bewusstseinswandel in der 
Gesellschaft hervorrufen und die 
Frauen zu mutigen Schritten im 
Berufsleben ermuntern. 

In Bayern passiert auf diesem 
Feld sehr viel. Dabei helfen Men-
toringprogramme, Netzwerke 
und Informationsveranstaltungen 
für junge Frauen über aussichts-
reiche Berufe und Studiengänge 
im mathematischen, naturwis-
senschaftlichen oder ingenieur-
wissenschaftlichen Bereich. Auch 
die von mir im Rahmen des Mit-
telstandspakts Bayern ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe „Frauen 
in der Wirtschaft“ bewegt ei-
niges, um unternehmerisches 
Selbstverständnis zu fördern. 

Zum Schluss werbe ich bei allen, 
denen der Aufstieg der Frauen in 
der Wirtschaft nicht schnell ge-
nug gehen kann, vor allem auch 
um etwas mehr Geduld. Gerade 
als Wirtschaftsstaatssekretärin 
weiß ich aus vielen Unterneh-
mensgesprächen, dass wir zu-
künftig gar nicht mehr auf das 
Potenzial der Frauen verzichten 
können, wenn sich unsere Wirt-
schaft im internationalen Stand-
ortwettbewerb behaupten soll. 
Das soll nicht heißen, dass alles 
von allein läuft. 
Wir sollten aber von gesetzge-
berischen Hau-Ruck-Aktionen 
Abstand nehmen und vielmehr 
den bereits laufenden gesell-
schaftlichen Wandel durch einen 
Mix aus politischen Weichen-
stellungen und unbürokratischen, 
kreativen Maßnahmen antreiben. 
Wenn wir daran festhalten, bin 
ich mir sicher, dass beim Thema 
„Frauen in der Wirtschaft“ in ei-
nigen Jahren mehr über Erfolgs-
geschichten als über bestehen-
de Defizite gesprochen werden 
wird.

Titelthema
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Von Stefan Kolleth

Für die Kurzbezeichnung des Landesverbandes der Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfenden Berufe LSWB hat Dr. 
Jutta Fischer-Neuner ihre eigene Interpretation. Mit dieser 
ganz eigenen Deutung drängt es die sympathische Nürnber-
ger Steuerberaterin mit „unverdorbener Euphorie“ in ihre 
neue Aufgabe. 

Das „L“ steht für ihre Liebe zum 
Beruf. Die Mandantschaft, der 
Gesetzgeber und die fortschrei-
tende Technik sorgen dafür, dass 
der Beruf nie langweilig wird. Die 
neue Bezirksvorsitzende Nord 
schwärmt: „Wir Steuerberater 

haben den schönsten Beruf der 
Welt.“ 
Den Buchstaben „S“ reklamiert 
sie für ihre eigene Stärke. Beruf-
lich wie privat hat das Leben 
Dr. Fischer-Neuner schon eini-
ge Male überrascht. Ihr Lebens-

motto „carpe diem“ spiegelt sich 
konsequenterweise in all ihren 
beruflichen und privaten Hand-
lungen wider. 
Mit dem „W“ verbindet die ver-
heiratete Mitvierzigerin das 
„Wir“, die Gemeinsamkeit. Die-

Dr. Jutta Fischer-Neuner: Die neue LSWB Bezirksvorsitzende Nord

Mit Liebe zum Beruf,  
persönlicher Stärke,  
gemeinschaftlichem Wir 
und Blick nach vorne 

info

Dr. Jutta Fischer-Neuner  
engagiert sich in Fran-

ken und der Oberpfalz 
als LSWB-Bezirksvorsit-
zende für die Belange 

des Berufsstandes.
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ses „Wir“ steht als Bekenntnis 
zur Teamarbeit. Das gemeinsame 
Arbeiten beschreibt sie als die 
Nutzung von Synergien und die 
gegenseitige Unterstützung durch 
das Teilen von Wissen. Dies stellt 
sie seit 2007 durch ihre Mitarbeit 
im Kammervorstand in den Aus-
schüssen Steuerrecht, Berufsaus-
bildung und Öffentlichkeitsarbeit 
unter Beweis. Dabei definiert sie 
als berufliches Ziel, junge Men-
schen mit ihrer Begeisterung für 
die Möglichkeiten in den steuer-
beratenden Berufen zu infizieren. 
Den Blick nach vorne, gepaart mit 
Realismus und Zuversicht, möch-
te sie mit dem „B“ des Verbands-
kürzels verbunden wissen. Sie 
setzt sich zum Ziel, dass in den 
nächsten Jahren alle Leistungen 
der Organisation im Gedächtnis 
der Mitglieder verankert sind. 
Seit 1997 ist Dr. Fischer-Neuner 
Steuerberaterin, ab diesem Zeit-
punkt auch Mitglied im LSWB. 
Für sie war von Anfang an klar, 
dass sie den Verband als freiwil-
ligen Zusammenschluss der Be-
rufsträger mitunterstützen muss. 
Der Beruf ist für die waschechte 
Fränkin Berufung, das hat sie be-
reits gespürt, als sie mit 17 Jah-
ren in der Kanzlei ihres Vaters 
ein Praktikum absolvierte. Heute 
noch erinnert sie sich daran, wie 
sich eine OHG-Bilanz durch das 
nachträgliche Hinzurechnen von 
Benzinbelegen im Wert von 300 
Mark veränderte. Das gesamte 
Zahlenwerk hat nicht mehr ge-
stimmt. „Die Verzahnung der 
Zahlen und Prozesse übte auf 
mich eine unglaubliche Faszina-

tion aus,“ so die LSWB-Bezirks-
vorsitzende. Daran erkannte ihr 
Vater ihre Neigung zur Steuer-
beratung. Ihr Vater mit seiner  
Geradlinigkeit, Loyalität und Zu-
verlässigkeit dient ihr bis heute 
als persönliches Vorbild. Wobei  
sie selbst darauf achtet, ihrem 
Gegenüber ihre Werte zu vermit-
teln. In ihrer offenen zugewand-
ten Art wird sie für ihr Gegenüber 
erkennbar. Ihr persönliches und 
berufliches Umfeld schätzt ihre 
Zuverlässigkeit, ihre Einfühlungs-
vermögen, die Verschwiegenheit, 
aber auch ihren unerschütterli-
chen Optimismus.
Dr. Fischer-Neuner ist seit lan-
gem glücklich verheiratet, liebt 
ihre Katzen und den Motorsport. 
Das ist die Leidenschaft, die sie 
mit ihrem Mann teilt. „Die Wo-
chenenden im Sommer sind uns 
heilig“, erzählt sie, berichtet vom 
ehrenamtlichen Engagement 
beim 1. AMC Zirndorf mit 450 
Motorradfahrern und beim Clas-
sic Berg Cup e. V. mit 70 Auto-
mobilisten, deren Fahrzeuge min-
destens zwanzig Jahre oder älter 
sein müssen. Dort verbringt sie 
ihre Freizeit. Erst kürzlich starte-
te sie nach einer LSWB-Sitzung 
am Abend noch Richtung Osna-
brück, dort erwartet von ihrem 
Mann zur Unterstützung beim 
Renneinsatz. Dass Unglück und 
Glück ganz dicht beieinander 
liegen, hat sie unmittelbar er-
fahren. So beschreibt sie als den 
bewegendsten Moment in ihrem 
Leben das Aufwachen ihres Man-
nes aus dem Koma nach einem 
schweren Autounfall. 
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Was bedeutet das Ehrenamt für 
die Nürnbergerin? Sie zitiert da 
den weisen Athener Staatsmann 
Perikles, der bereits im 5. Jahr-
hundert vor Christus die Ansicht 
vertrat: „Wer an den Dingen des 
Staates keinen Anteil nimmt, ist 
kein stiller, sondern ein schlech-
ter Bürger.“ In Ableitung dazu 
erscheint Dr. Jutta Fischer-Neu-
ner das Ehrenamt als gute Ge-
legenheit, ihren persönlichen 
und beruflichen Erfolg als akti-
ve Teilhabe am Staatswesen zu 
interpretieren und ihr erfahrenes 
Glück mit anderen zu teilen: „Ich 
möchte an den vielfältigen Ge-
schenken, die mir im bisherigen 
Leben durch Familie, Beruf und 
Gesellschaft zugedacht wurden, 
andere Mitmenschen und Kolle-
gen teilhaben lassen.“

Udo Heuberger, von 
2008 bis 2013 Bezirks-

vorsitzender Nord, 
überreichte seiner 

Nachfolgerin Dr. Jutta  
Fischer-Neuner nach 

der Wahl Blumen.

Finanz-Szene

Fotos: Stefan Kolleth – info@marketingmitmedien.de, LSWB 
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Herr Aiwanger, Sie beklagen, 
dass Steuergerechtigkeit nur dann 
funktioniert, wenn der Bürger 
auch in der Lage ist, seine Steuer-
erklärung selbst zu verfassen. Was 
muss aus Ihrer Sicht passieren?

Hubert Aiwanger: Wir müssen 
das Steuerrecht radikal verein-
fachen. Untersuchungen zeigen, 
dass die Zahl der Steuersünder 
und das Ausmaß der Steuerde-
likte in einem Land nicht von 
der Höhe der Steuern abhängt, 
sondern von der Übersichtlich-
keit des Steuersystems. Momen-
tan ist es doch so: Unter dem 
Deckmantel der Steuergerechtig-
keit werden die eh schon höchst 

komplexen Steuergesetze durch 
ergänzende Durchführungsver-
ordnungen und Verwaltungsrege-
lungen noch weiter kompliziert. 
Dem Normalbürger gelingt es 
– trotz Nachlesens in vielen An-
lageblättern – kaum mehr, eine 
richtige Steuererklärung abzu-
geben. In der Folge wird vielen 
Steuerpflichtigen – teils auch 
mangels genauer Nachforschung 
durch die Finanzbehörden – 
unterstellt, dass bewusst oder zu-
mindest fahrlässig steuerpflichti-
ge Einkünfte nicht erklärt worden 
seien. Vor allem bei der Veranla-
gung von natürlichen Personen 
wird immer häufiger die Steuer-
ehrlichkeit in Zweifel gezogen. 
Fakt ist aber: Die weit überwie-
gende Mehrheit der Steuerbürger 
bemüht sich sehr wohl um Ehr-
lichkeit – scheitert aber eben oft 
an der Komplexität. 
Wir fordern deshalb: Die Steuer-
erklärung eines normalen Arbeit-
nehmers muss auf einen Bier-
deckel passen. Als Orientierung 
dienen uns die Vorschläge vom 
Professor Paul Kirchhof: 1.600 
Euro für jeden steuerfrei, auf den 
Rest 25 Prozent Steuer. Das wäre 
schon mal ein großer Schritt in 
die richtige Richtung.

... und gegen Bürokratismus!

Hubert Aiwanger: Richtig. Den 
Steuerpflichtigen und den steuer-
lichen Beratern wird ein nahe-
zu unzumutbarer Bürokratismus 
aufgebürdet. Ein Beispiel: Bei der 
steuerlichen Erfassung und Erklä-
rung von Einkünften aus dem Be-
trieb von Photovoltaik-Anlagen 
werden kontinuierlich neue An-
weisungen in unterschiedlichster 
Form von den Finanzämtern er-
stellt. Es ist wohl bezeichnend, 
wenn für die lapidare Angelegen-
heit „Steuerliche Behandlung der 
Photovoltaikanlagen von Privat-

personen“ die Verwaltung eigene 
interne Verwaltungsanweisungen 
in zentimeterdicken Geheften er-
stellt. Hier stellt sich die Frage: 
Wer fördert diesen Bürokratismus 
– eine schwache Gesetzgebung 
oder eine vom Gerechtigkeits-
wahn getriebene Verwaltung? 
Bei so viel Verwaltungsaufwand 
kann eine gleichmäßige Besteue-
rung nicht mehr zustande kom-
men.
 
Sie fordern mehr Unterstützung 
für den Mittelstand. Inwiefern?

Hubert Aiwanger: Der Mittel-
stand ist das Rückgrat unserer 
Wirtschaft. Ihn zu schützen und 
zu stärken, ist eine dauerhafte 
politische Aufgabe von heraus-
ragender Bedeutung – und zwar 
nicht nur in Sonntagsreden, son-
dern auch durch konkrete Taten. 
Wir wollen die Erbschaftsteuer 
abschaffen. Durch diese Steuer 
erleidet der familiengeführte Mit-
telstand bislang erhebliche Wett-
bewerbsnachteile gegenüber den 
großen Kapitalgesellschaften. 
Die Tatsache, dass durch die Erb-
schaftsteuer bereits Versteuertes 
erneut besteuert wird, ist für uns 
nicht akzeptabel. Zudem stehen 
die Kosten ihrer Erhebung in kei-
nem Verhältnis zu ihrem Ertrag.
Wir fordern vielmehr Investitions-
impulse für den Mittelstand. In-
frage kommen hier die Anhebung 
der Wertgrenze für geringfügi-
ge Wirtschaftsgüter (GWG) auf 
1.000 Euro, mittelstandsfreund-
liche Verbesserungen beim In-
vestitionsabzugsbetrag, insbe-
sondere für Freiberufler, und die 
Wiedereinführung der degressi-
ven Abschreibungsmöglichkeit.

Wichtiges Diskussionsthema ist 
auch die Gemeindefinanzreform. 
Was muss bei den Kommunen 
passieren? 

Sechs Eckpunkte 
der Steuerpolitik
Steuervereinfachungen, weniger Bürokratie, mehr Geld für die Kommunen. 
Hubert Aiwanger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, for-
dert radikale Reformen für das Steuerrecht. Im Gespräch mit dem LSWB 
info nennt er Ross und Reiter und holt auch den Bierdeckel von Professor 
Paul Kirchhof wieder aus der Schublade. Denn nur auf diesem Weg ist für 
ihn ein gerechter Steuervollzug möglich.

info

In Gespräch mit Hubert Aiwanger:

Hubert Aiwanger  
bei einer Kundgebung 

der Freien Wähler  
in Burgau.
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Ein Kommentar von  
LSWB-Präsident  
Dr. Peter Küffner

Frühzeitig hat der 
LSWB seine steuer-
politischen Anfor-
derungen publiziert. 
Auch der DStV hat seine Steuerpositionen 
im April 2013 vorgelegt. Parallel tauchten 
von vielen Gruppen und Parteien deren 
Vorschläge und Programme auf. Wenn das 
alles so kommt, dann gute Nacht ihr Bürger. 
Aber, erstens kommt es anders, und zwei-
tens als man denkt.
Über die Besteuerung des persönlichen Ein-
kommens hinaus werden noch andere per-
sönliche Abgaben angekündigt – Kranken-
kassenbeiträge, Energiesteuer und andere. 
Ernsthaft verfolgt wird zudem die Wieder-
einführung der Vermögensteuer bzw. eine 
neue Vermögensabgabe. Dass die Sozial-
versicherung mit ihrer Beitragsautonomie 
immer herhalten muss, liegt auf der Hand: 
Beitragsbemessungsgrundlage monatlich ab 
2014 mit 5.800 Euro. Nach dem Wunsch 
der Grünen soll die private Krankenver-
sicherung in einer allgemeinen Bürgerver-
sicherung aufgehen. Dieser Nebenschau-
platz wird voluminant ergänzt durch die 
Energiepolitik, die bereits heute im Kosten-
vergleich bei Konsumenten und Unterneh-
men vollständig aus dem Ruder gelaufen ist. 
Immerhin sind die Energiepreise bspw. der 
Statistik nach bei uns um rund 50 Prozent 
teurer als in den USA. Was aber zu teuer 
ist, ruft Bürokratie hervor, um die Lasten zu 
verteilen.

Ansonsten prosperiert das Chaos weiter. 
Ein trauriger Höhepunkt ist die unendliche 
Geschichte zum JStG 2013 – zuerst geschei-
tert, dann ausgedünnt und nunmehr nach 
sechs Monaten mglw. zum Rumpf-JStG 
2013 – obendrein mit rückwirkendem In-
krafttreten – mutiert. Damit wird kein Ruh-
mesblatt geschmückt. 
Was die Politik den Bürgern und Verwal-
tungen – bar jeder Sanktion – zumutet, ist 
unerträglich. Der Rechtsstaat wird weder 
gestärkt, noch kann ihm daraufhin vertraut 
werden. Und dann noch der Kalauer zur 
Vermögensteuer bzw. Vermögensabgabe. 
Kein vernünftiger Ansatz ist denkbar, der 
die Vermögensteuer rechtssicher darstellen 
kann. Ganz im Gegenteil, Rechtsgutachten 
erklären bereits auf die bloße Ankündigung 
hin die Unvereinbarkeit mit dem Grund-
gesetz. Zwar sieht das Grundgesetz grund-
sätzlich eine mögliche Vermögensbelastung 
vor, jedoch nur, wenn die Ausgestaltung 
dieser Belastung konform erfolgen wird. 
Das Grundgesetz lässt nämlich nur zu, das 
Vermögen mit den daraus generierten Er-
trägen zu belasten, keinesfalls also pauschal 
mit einem Steuersatz. Massive Probleme al-
lein mit der Bewertung lassen die Besteue-
rung des Vermögens von Anfang an am 
Grundgesetz scheitern.
Zwei Parteien fallen mit ihren Vorschlägen 
förmlich aus dem Rahmen. Antrieb in bei-
den Fällen ist die bloße Umverteilung. Zu-
künftig wohl der Schulden wegen erforder-
liche Haushaltspolitik dient in beiden Fällen 
nicht als Grundlage der Vorschläge. 
Die Grünen konzentrieren sich auf die 
Grenzsteuersätze im oberen Bereich und 
wollen einen Spitzensatz von 49 % ein-

führen. Sie wollen eine Vermögensabgabe 
einführen, die Erbschaftsteuer verdoppeln 
und das Ehegattensplitting stufenweise ab-
schmelzen. Dieses Konzept jongliert mit 
dem Geld der Mittelschicht.
Die SPD bleibt nicht zurück. Sie fordert auch 
die Vermögensteuer und zudem den Spit-
zensteuersatz auf 49 Prozent zu erhöhen. 
Für Singles schlägt die Einkommensteuer 
spürbar ab 90.000 Euro zu, sie wollen den 
Kinderfreibetrag spürbar reduzieren. 
Bemerkenswert: Beide Konzepte gründen 
im ESt-Spitzensteuersatz mit 49 Prozent. Al-
lein ob dieser Einigkeit scheint ein Bündnis 
schon vorgegeben. Indes, die Krux bei allen 
Parteivorschlägen ist unverändert im ESt-
Recht mit den sieben Einkunftsarten zu su-
chen. Einzelunternehmer versteuern ihren 
Jahresüberschuss über den ESt-Tarif, der wie 
bei Arbeitnehmern fingiert, dass aller Über-
schuss auch wirklich zugeflossen ist, also für 
Konsum oder Ansparungen bestimmt sein 
könnte. Bei einem Personenunternehmen 
stimmt das nicht mehr. Das muss aus dem 
Überschuss investieren und zudem ein an-
gemessenes Eigenkapital vorhalten, damit 
es kreditwürdig ist, um Investitionskredite 
aufzunehmen. Ein Circulus vitiosus. 
Programme der Parteien liegen noch nicht 
abschließend vor. Wir tun gut daran, wach-
sam zu sein und ggf. mit Mandanten über 
die objektiven Auswirkungen solcher Kon-
zepte uns zu beraten.  Immerhin zielen alle 
Politikkonzepte auf die mittelständische 
Wirtschaft, auf den Sektor der sog. KMU. 
Bekanntermaßen ist das auch das Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft und die Grundla-
ge unserer Wohlfahrt. Hoffentlich wird das 
Rückgrat nicht gebrochen.

Hubert Aiwanger: Für die Kom-
munen ist nach wie vor die Ge-
werbesteuer die bedeutendste 
Steuereinnahmequelle, aus der 
sie über individuelle Hebesätze 
die Höhe ihrer Einnahmen selbst 
steuern können. Für die kommu-
nale Selbstverwaltung ist dies 
ein ganz wichtiges Instrument. 
Wir fordern darüber hinaus, den 
Kommunalanteil am Steuerver-
bund auf 15 Prozent anzuheben, 
weil das den Bürgern vor Ort un-
mittelbar zugute kommt. Bei der 
Grundsteuer ist die anhaltende 
Rechtsunsicherheit nicht länger 
hinzunehmen. Wenn die ent-
sprechende Gesetzgebungskom-
petenz auf die Länder verlagert 
wird, kann der Freistaat ein ein-
faches, gerechtes Grundsteuer-
recht schaffen.

Gleichzeitig kämpfen die Kom-
munen mit ihrer eigenen Besteue-
rung.

Hubert Aiwanger: Es gibt lang-
jährige gesetzliche Regelungen 
und Verwaltungsanweisungen, 
die jedoch in nicht unerhebli-
chem Umfang durch die Recht-
sprechung des europäischen 
Gerichtshofs und des Bundesfi-
nanzhofs anders ausgelegt wer-
den. Seit Jahren wird verspro-
chen, dass die Besteuerung der 
Kommunen unter Beachtung der 
neuen Rechtsprechung einheit-
lich geregelt wird. Dies ist bis 
heute nicht erfolgt. Kommunale 
Verbände und die Kommunen 
werden kontinuierlich vertröstet. 
Wie sollen hier die Gemeinden 
vernünftig in die Zukunft planen? 

Zwei Beispiele: Ist ein Kindergar-
ten ein Betrieb gewerblicher Art 
oder nicht? Ist die Vermietung 
von Sporthallen eine unterneh-
merische Tätigkeit oder nicht? 
Hier herrscht dringender Klä-
rungsbedarf.
 
Brauchen wir Steuererhöhungen?

Hubert Aiwanger: Im Unter-
schied zu manchem politischen 
Mitbewerber sind wir gegen 
Steuererhöhungen. Wir treten für 
eine energische Bekämpfung der 
kalten Progression ein. Mit der 
hier angestrebten Tarifanpassung 
ist ja keine Steuersenkung verbun-
den. Vielmehr werden künftige 
„heimliche“ Steuererhöhungen 
verhindert. Dies ist für uns eine 
Frage der Steuergerechtigkeit.

Finanz-Szene

Bundestagswahl 2013: Die Politik verkündet ihre Programme
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Von Dipl.-Finw. Michael Seifert, Troisdorf

Gerade die Dienstwagengestellung und die damit verbundene Abrechnung von geldwerten Vorteilen löst 
oftmals Diskussionen mit den Mandanten oder dessen Mitarbeitern aus. Da die geltenden gesetzlichen Re-
gelungen bereits seit 1996 zur Anwendung kommen, könnte der steuerliche Laie der Auffassung sein, alle 
Rechtsauslegungsfragen seien leicht und einwandfrei für den Berater lösbar. Dem ist leider nicht so. Einen 
maßgeblichen Anteil an der Planungsunsicherheit für die Beratungspraxis hat der VI. Senat des BFH, der 
seine gerade getroffenen Entscheidungen bereits kurze Zeit danach wieder revidiert und in den jüngeren 
Urteilen lapidar auf eine Änderung der Rechtsprechung hinweist. Jüngstes Beispiel sind Entscheidungen 
zur Abrechnung von geldwerten Vorteilen aus einer Dienstwagengestellung. Hatte der BFH gerade noch 
entschieden, dass es für die Erfassung von geldwerten Vorteilen aus einer Dienstwagengestellung auch 
auf die Privatnutzung des Fahrzeugs im jeweiligen Gestellungsmonat ankomme, stellt er jetzt nicht mehr 
auf die tatsächliche Privatnutzung, sondern nur noch auf die Nutzungsmöglichkeit ab. Durch ein Privat-
nutzungsverbot fließt dem Mitarbeiter kein Vorteil aus dem Dienstverhältnis zu, sodass die 1 %-Regelung 
nicht anzuwenden ist; dies soll auch für Gesellschafter-Geschäftsführer zur Anwendung kommen. In der 
Abrechnungspraxis entstehen Rechtsauslegungsunsicherheiten, wobei die Risiken einer Arbeitgeberhaf-
tung oftmals nur durch die Einholung einer Anrufungsauskunft verhindert werden können.

Grundsätzliches

Die Erfassungs- und Bewertungs-
regelungen zu geldwerten Vortei-
len aus der Dienstwagengestel-
lung ergeben sich vornehmlich 
aus § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5 EStG. 
Der geldwerte Vorteil ist nach der 
sog. 1 %-Regelung zu bewerten, 
sofern nicht das Verhältnis der 
privaten Fahrten zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsge-

BFH vollzieht Kehrtwende
Rechtssprechung zur Dienstwagengestellung:

mäßes Fahrtenbuch nachgewie-
sen wird.

BFH-Urteil vom 21. März 2013 
– VI R 31/101

Sachverhalt: Die Klägerin und 
Revisionsklägerin (Klägerin) ist 
eine Steuerberatungsgesellschaft 
in der Rechtsform einer GmbH. 

1 VI R 31/10, DB 2013, 1528

Die Klägerin hatte zunächst zwei 
Geschäftsführer, nämlich Steuer-
berater/Rechtsanwalt A und 
Steuerberater B. Seit 2001 war 
A alleiniger Geschäftsführer der 
Klägerin, nicht aber Gesellschaf-
ter der Klägerin. A standen in 
den Streitjahren (1998 bis 2001) 
nacheinander zwei PKW zur 
Verfügung, die er nach seinem 
Anstellungsvertrag auch für Pri-
vatfahrten nutzen durfte. Im Zeit-
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Recht und Gesetz

Von der Besteuerung der Privat-
nutzung kann nach Auffassung 
des BFH nur dann Abstand ge-
nommen werden, wenn der 
Mitarbeiter nicht zur privaten 
Nutzung befugt ist. Über die 
Frage, ob und welches betrieb-
liche Fahrzeug dem Arbeitneh-
mer auch zur privaten Nutzung 
überlassen ist, entscheidet das 
FG unter Berücksichtigung sämt-
licher Umstände des Einzelfalls 
nach seiner freien, aus dem Ge-
samtergebnis des Verfahrens ge-
wonnenen Überzeugung.

Beratungshinweis: Diskussions-
gegenstand zwischen dem Arbeit-
geber und der Finanzverwaltung 
– insbesondere im Rahmen der 
Lohnsteuer-Außenprüfung – wird 
künftig die Frage sein, ob dem 
jeweiligen Mitarbeiter ein Firmen-
wagen ausdrücklich oder doch 
zumindest konkludent auch zur 
privaten Nutzung überlassen 
wurde.4 Bei Vereinbarung eines 
Privatnutzungsverbotes zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer wird kein lohnsteuerba-
rer geldwerter Vorteil ausgelöst, 
weil dem Mitarbeiter aus dem 
Dienstverhältnis kein Wertvor-
teil zufließt. Dies soll selbst dann 
gelten, wenn der Arbeitgeber ein 
arbeitsvertraglich vereinbartes 
Privatnutzungsverbot nicht über-
wacht.5 Nach Auffassung des 
BFH existiert kein Erfahrungssatz, 
nach dem ein angestellter Gesell-
schafter-Geschäftsführer gene-
rell arbeitsvertraglich vereinbarte 
Nutzungsverbote nicht achte und 
das Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen werde.6  
Dies entspricht nicht der (bishe-
rigen) Auffassung der Finanzver-
waltung, sodass mit Spannung 
abzuwarten ist, wie sie mit diesen 
Urteilen umgehen wird.

BFH-Urteil vom 21. März 2013 
– VI R 46/117

Sachverhalt: Der Kläger, ein ge-
lernter Elektromonteur, war in 
den beiden Streitjahren – neben 
dem Mitgesellschafter J – zu 
50  % am Stammkapital der Fir-
ma  A beteiligt. Die A handelte 

4   Siehe auch BFH-Urteil v. 
21.03.2013, VI R 42/12

5   BFH-Urteil v. 21.03.2013,  
VI R 42/12

6   Siehe auch BFH-Urteil v. 
21.03.2013, VI R 42/12

7  VI R 46/11, DB 2013, 1526

mit Wasseraufbereitungsanlagen, 
Tankanlagen, Tankdatensystemen 
und Abscheideranlagen. Gemäß 
Arbeitsvertrag vom 1.  Januar 
2003 war er dort als Betriebslei-
ter tätig. Der Arbeitsvertrag ent-
hielt die Bestimmung, dass die 
Verwendung firmeneigener PKW 
und LKW zu privaten Zwecken 
„grundsätzlich“ untersagt sei. 
Im Jahre 2006 wurde der Kläger 
als alleinvertretungsberechtig-
ter Geschäftsführer der A in das 
Handelsregister eingetragen. In 
den Streitjahren nutzte er einen 
von der A geleasten PKW Kombi 
Audi A6 Avant für Kundenbesu-
che (Verkauf und Beratung) so-
wie zur Wartung und Reparatur 
der von der A zu betreuenden 
Autowasch- und Tankanlagen. 
Streitig war der Ansatz eines 
geldwerten Vorteiles wegen der 
privaten Nutzung eines Firmen-
wagens.
Der Kläger führte für die Streit-
jahre Fahrtenbücher für das ihm 
von der A überlassene Fahrzeug, 
die das Finanzamt aus formalen 
Gründen (als Fahrziele sind teil-
weise nur die Firmennamen der 
besuchten Kunden, häufig ohne 
Orts- und/oder Straßenangaben, 
stets ohne Hausnummern ange-
geben worden) nicht anerkannte. 
Ausweislich dieser Aufzeichnun-
gen ist der PKW nur betrieblich 
genutzt worden. Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstät-
te haben danach im Jahre 2003 
nicht und im Jahre 2004 ledig-
lich am 17./18.  März 2004 und 
21./22. April 2004 stattgefunden.
Die durchgeführte Lohnsteuer-
Außenprüfung führte zur Ände-
rung der Einkommensteuerbe-
scheide für 2003 und 2004. Das 
FA machte sich die Prüfungsfest-
stellungen der Prüferin zu eigen, 
wonach ein Beweis des ersten 
Anscheins für eine auch private 
Nutzung des überlassenen PKW 
durch den Kläger aufgrund seiner 
Einflussmöglichkeiten als Gesell-
schafter-Geschäftsführer spre-
che, der vorliegend nicht durch 
die Führung der Fahrtenbücher 
entkräftet worden sei, weil diese 
wegen lückenhafter bzw. unvoll-
ständiger Angaben zu den beruf-
lichen Fahrten und fehlender An-
gaben zu den Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte nicht 
ordnungsgemäß geführt worden 
seien. Als Gesellschafter-Ge-
schäftsführer habe der Kläger 
unkontrolliert auch Privatfahrten 
durchführen können. Entspre-

raum Januar 1998 bis März 2000 
nutzte er einen PKW Mercedes 
mit einem Bruttolistenpreis in 
Höhe von 75.500  DM; im Zeit-
raum April 2000 bis Oktober 
2001 einen PKW Mercedes mit 
einem Bruttolistenpreis in Höhe 
von 121.300 DM. 
Die Klägerin versteuerte für die 
private PKW-Nutzung im Zeit-
raum Januar 1998 bis Dezember 
2000 monatlich 130 DM (250 km 
x 0,52  DM/km) sowie im Zeit-
raum Januar 2001 bis Oktober 
2001 monatlich 145 DM (250 km 
x 0,58  DM/km) als geldwerten 
Vorteil.
Im Anschluss an eine Lohnsteuer-
Außenprüfung erließ das Finanz-
amt einen Haftungsbescheid, mit 
dem es die Klägerin als Arbeit-
geberin in Anspruch genommen 
hat, u. a. weil der Nutzungsvor-
teil aus der privaten Nutzung 
der betrieblichen PKW fehler-
haft lohnversteuert worden sei. 
Dieser sei nicht mit den tatsäch-
lichen Kosten anzusetzen, son-
dern nach der sog. 1 %-Regelung 
zu bewerten.
Entscheidung des BFH: Die Revi-
sion der Klägerin war begründet 
und führte zur Aufhebung der 
Vorentscheidung und zur Zurück-
weisung der Sache zur anderwei-
tigen Verhandlung und Entschei-
dung an das FG. Überlässt der 
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
unentgeltlich oder verbilligt einen 
Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt dies zu einem 
als Lohnzufluss2 zu erfassenden 
steuerbaren Nutzungsvorteil des 
Arbeitnehmers.

Beratungshinweis: Die Erfas-
sung eines steuerbaren geld-
werten Vorteils setzt die private 
Nutzungsmöglichkeit voraus; sie 
ist unabhängig davon, ob und 
in welchem Umfang der Arbeit-
nehmer den betrieblichen PKW 
tatsächlich privat nutzt. Bislang 
konnte der Anscheinsbeweis 
einer Privatnutzung durch einen 
Gegenbeweis entkräftet werden. 
Die belastbare Behauptung, ein 
Dienstwagen werde nicht für pri-
vate Zwecke genutzt oder Privat-
fahrten würden ausschließlich mit 
anderen Fahrzeugen durchge-
führt, genügt damit nicht (mehr), 
um die Besteuerung des Nut-
zungsvorteils auszuschließen.3

2  § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
3   Siehe auch BFH-Urteil v. 

21.03.2013, VI R 49/11
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chend setzte das Finanzamt sowohl für 
Privatfahrten als auch für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte die 
sich aus § 8 Abs. 2 Sätze 2 und 3 EStG 
ergebenden Pauschalsätze als Sachbe-
zug an.
Entscheidung des BFH: Die Revision des 
Klägers ist begründet. Sie führt zur Auf-
hebung der Vorentscheidung und zur 
Zurückverweisung der Sache zur ander-
weitigen Verhandlung und Entscheidung 
an das FG.
Wiederum weist der BFH darauf hin, 
dass ein geldwerter Vorteil für die Privat-
nutzung eines Dienstwagens unabhängig 
von der tatsächlichen Privatnutzung ist. 
Der Anscheinsbeweis der Privatnutzung 
kann – auch durch ein nicht ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch – nicht mehr ent-
kräftet werden. Der geldwerte Vorteil ist 
jedoch nur dann zu erfassen, wenn der 
Arbeitgeber dem Mitarbeiter das Fahr-
zeug auch für private Zwecke überlässt. 
Im Urteilsfall hielt der Schluss des FG, 
dass dem Kläger der streitige Firmenwa-
gen in den Streitjahren arbeitsvertraglich 
auch zur privaten Nutzung überlassen 
worden ist, nicht einer revisionsrechtli-
cher Prüfung stand. Dies muss nunmehr 
nochmals geprüft werden, wobei der 
BFH dem Finanzgericht leider keine Hin-
weise zu möglichen Prüfungskriterien an 
die Hand gibt.

Beratungshinweis: Bedeutsam ist in 
diesem Urteilsfall folgender Hinweis des 
BFH: Sollte das FG feststellen, dass der 

Kläger den Betriebs-PKW ohne entspre-
chende Gestattung der Gesellschaft für 
private Zwecke genutzt hat, liegt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung und kein 
Arbeitslohn vor. Denn die unbefugte Pri-
vatnutzung eines betrieblichen PKW hat 
keinen Lohncharakter.8 Grundsätzlich gilt 
aber auch für diesen Urteilsfall, dass der 
BFH auch die Vereinbarung eines Privat-
nutzungsverbotes bei Gesellschafter-Ge-
schäftsführern – anders als die Finanzver-
waltung – anerkennen will.

BFH-Urteile vom 21. März 2013 – VI R 
49/11 und VI R 26/10

Sachverhalt: In den den vorgenannten 
Urteilsfällen zugrunde liegenden Sach-
verhalten hat der Arbeitgeber dem je-
weiligen Mitarbeiter (Außendienstmit-
arbeiter bzw. Verkaufsberater) einen 
Dienstwagen zur Verfügung gestellt und 
nach der sog. 1 %-Regelung abgerech-
net. Der jeweilige Firmenwagen durfte 
auch privat genutzt werden. Im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung begehrte 
der jeweilige Mitarbeiter eine Minderung 
des geldwerten Vorteils aus der Dienst-
wagengestellung, weil der Firmenwa-
gen tatsächlich nicht für private Zwecke 
genutzt werde. Dies ergebe sich aus  
einem – jeweils nicht ordnungsgemäß 
geführten – Fahrtenbuch.

8   Siehe auch BFH-Urteile v. 23.04.2009, 
VI R 81/06, BStBl II 2012, 262 und v. 
11.02.2010, VI R 43/09, BStBl II 2012, 266

Entscheidungen des BFH: Die jeweili-
ge Revision wurde als unbegründet an-
gesehen. Der geldwerte Vorteil aus der 
Dienstwagengestellung ist nach der sog. 
1 %-Regelung zu erfassen, weil der Fir-
menwagen privat genutzt werden kann 
und der Anscheinsbeweis der Privatnut-
zung nunmehr nicht mehr durch einen 
Gegenbeweis entkräftet werden kann.

Beratungshinweis: Da in dem Urteilsfäl-
len kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
geführt wurde, war der geldwerte Vorteil 
nach der sog. 1 %-Regelung abzurech-
nen.

Zusammenfassung

Der Anscheinsbeweis einer Privatnut-
zung aus einer Firmenwagengestellung 
kann nach den neuesten Entscheidun-
gen des BFH nicht mehr durch einen 
Gegenbeweis entkräftet werden. Wird 
ein Dienstwagen auch für private Zwe-
cke vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellt, wird der geldwerte Vorteil entwe-
der nach der sog. 1 %-Regelung oder der 
Fahrtenbuchmethode bewertet. Letzte-
res setzt ein ordnungsgemäß geführtes 
Fahrtenbuch voraus; die Hürden, um 
dies zu erreichen, sind allerdings weiter-
hin sehr hoch.
Wird die Privatnutzung untersagt, fließt 
dem Arbeitnehmer kein geldwerter Vor-
teil hierfür zu, da es an einer Privat-
nutzungsmöglichkeit mangelt. Wie die 
Finanzverwaltung prüft, ob das Privat-
nutzungsverbot wirksam vereinbart wur-
de und ob dieses auch vom Arbeitgeber 
zu überwachen ist, bleibt abzuwarten. 
Auch stellt sich die Frage, ob diese 
Urteilsgrundsätze, die zu den Dienstwa-
gen ergangen sind, auch auf Geschäfts-
wagen übertragen werden können.
Von der Rechtsauslegung zu den Privat-
nutzungsvorteilen aus einer Dienstwa-
gengestellung sind allerdings die geld-
werten Vorteile für Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
bzw. ab 2014 die Fahrten zur ersten Tä-
tigkeitsstätte abzugrenzen. Ein geldwer-
ter Vorteil ist für solche Fahrten nur dann 
zu erfassen, als dass der Mitarbeiter den 
Dienstwagen im betreffenden Monat tat-
sächlich für Fahrten zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte bzw. ab 
2014 zur ersten Tätigkeitsstätte genutzt 
hat.9 Allein auf eine Nutzungsmöglich-
keit, den Wagen für solche Fahrten nut-
zen zu können, kommt es – anders als 
bei den Privatfahrten – nicht an.
Die Rechtsprechung ist über die Lohn-
steuer hinaus auch für die Sozialversiche-
rung und die Umsatzsteuer bedeutsam.

9   BFH-Urteil v. 21.03.2013, VI R 31/10,  
DB 2013, 1528
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Beck’sches Steuerberaterhandbuch 2013/2014 
Buchtipp:

Das Beck’sche Steuerberaterhandbuch liegt wieder 
als Neuauflage in aktualisierter Fassung vor. Ziel die-
ses Handbuchs ist es, dem Steuerberater ein für die 
gesamte Breite seiner Tätigkeit ausgelegtes grund-
legendes und dennoch fundiertes Informationswerk 
an die Hand zu geben. 
Kapitel für Kapitel wird das für die in der Steuer-
beraterpraxis relevanten Themengebiete wichtige 
Wissen erläutert: ABC der Buchführung, Bilanzie-
rung und Bewertung; Die Posten des Jahres- und 
Konzernabschlusses; Grundlagen des Jahres- und 
Konzernabschlusses; Lagebericht; Offenlegung 
des Jahresabschlusses; Sanktionen zur Siche-
rung der Rechnungslegung, Prüfung und Offen-
legung; Die einzelnen Steuerarten; Steuerrecht 
europäischer Staaten; Lohnsteuerrecht/Sozialver-
sicherungsrecht; Betriebliche Altersversorgung; 
Vereinsrecht/Vereinsbesteuerung; Verfahrensrecht mit Muster-
formularen; Außenprüfung (Betriebsprüfung); Steuerfahndung 
und Steuerstrafrecht; Gesellschaftsrecht; Umwandlungsrecht/
Umwandlungssteuerrecht; Arbeitsrecht; Unternehmenskri-
se und Insolvenz; Vereinbare Tätigkeiten des Steuerberaters; 
Steuerberatervertrag; Unternehmensbewertung; Unterneh-
mensberatung; Berufsrecht in der Praxis; Gebührenrecht. 
Aufgrund der praktischen Relevanz wurde in dieser Auflage 
ein neues Kapitel Betriebliche Altersvorsorge aufgenommen, 
in dem die arbeitsrechtlichen und steuerrechtlichen Aspek-
te der betrieblichen Altersvorsorge sowohl bezogen auf den 
Arbeitnehmer als auch auf den Arbeitgeber dargestellt sind, 

die sozialversicherungsrechtlichen Aspekte 
der betrieblichen Altersvorsorge erläutert 
werden und auf Sonderprobleme im Zu-
sammenhang mit der dem Gesellschafter-
Geschäftsführer erteilten Pensionszusage 
eingegangen wird. 

Neu aufgenommen wurden Länderporträts 
über das Steuerrecht der Länder Liechten-
stein, Island, Norwegen und der Schweiz. 
Das Kapitel zur Investmentsteuer wurde 
vollständig überarbeitet und weitgehend 
neu konzipiert. Entfallen ist das bisherige 
Kapitel E. Jahresabschlussprüfung mit der 
darin enthaltenen Prüfungstechnik. Auch in 
Kapitel B. Die Posten des Jahres- und Kon-
zernabschlusses wurden die Ausführungen 

zur Prüfungstechnik gestrichen, da das hierfür relevante Wissen 
inzwischen in der Praxis über standardisierte EDV-unterstützte 
Qualitätssicherungssysteme erlangt wird und nicht mehr über 
gedruckte Handbücher. 

Beck‘sches Steuerberaterhandbuch 2013/2014.  
Reihe Schriften des Deutschen Wissenschaftlichen 
Instituts der Steuerberater e.V.

14. Auflage 2013, 2295 Seiten, in Leinen, 129 Euro (Subskriptionspreis 
bis 30.8.2013 119 Euro), Rechtsstand ist der 1. März 2013  

ISBN 978-3-406-64013-1. C. H. Beck Verlag, München.

Neuzugänge in der Verbandsbibliothek

Die hier besprochenen CD-ROM, Bücher und Loseblattsamm-
lungen liegen in der Hauptgeschäftsstelle zur Ansicht auf. Be-
stellungen sind an die Verlage oder an den Fachbuchhandel zu 
richten. 

Abgabenordnung

AO-Handbuch 2013. Reihe Schriften des Deutschen 
Wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater e.V.

2013, 1181 Seiten, in Leinen, 53 Euro (Subskriptionspreis bis 31.8.2013 
49 Euro), ISBN 978-3-406-64319-4. C. H. Beck Verlag, München

Zur ersten Orientierung ist am Anfang des Ban-
des die Abgabenordnung geschlossen abgedruckt. 
Dieser geschlossenen Wiedergabe vorangestellt 
ist eine tabellarische Übersicht der ergangenen 
Gesetzesänderungen. Der Hauptteil enthält in 
paragrafenweiser Zuordnung die einzelnen Vor-
schriften der Abgabenordnung, die jeweiligen 

Bestimmungen des Anwendungserlasses sowie Verwaltungs-
verlautbarungen. Der Anwendungserlass zur Abgabenordnung 
wurde auf den Stand 1.2.2013 gebracht, ebenso die zahlreichen 
enthaltenen Verwaltungsanweisungen. Die Fußnoten enthalten 
zahlreiche Urteilshinweise, dabei wird besonderes Gewicht auf 
die Auswertung der höchstrichterlichen Rechtsprechung gelegt. 
Im Anhang sind das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung 
(EGAO), die Finanzgerichtsordnung (FGO), das Gesetz über die 
Finanzverwaltung sowie weitere verfahrensrechtlich relevante 
Vorschriften abgedruckt. Die gegenüber dem AO-Handbuch 

2012 geänderten Textstellen sind durch einen Balken am Rand 
gekennzeichnet. Das AO-Handbuch berücksichtigt alle Geset-
zesänderungen seit der Vorauflage mit Rechtsstand 1.1.2013.

Einkommensteuer

Handbuch zur Einkommensteuerveranlagung 2012. Reihe 
Schriften des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts der 
Steuerberater e.V.

2013, 1715 Seiten, in Leinen, 38 Euro (Subskriptionspreis bis 30.9.2013 
35 Euro), ISBN 978-3-406-64313-2. C. H. Beck Verlag, München.

Der Hauptteil des Handbuchs ist konsequent 
auf den Veranlagungszeitraum 2012 abgestellt. 
Ebenfalls enthalten sind die Einkommensteuer-
Änderungsrichtlinien 2012 und die Einkommen-
steuerhinweise 2012 und viele neuen Verwal-
tungsschreiben. Zur Gesamtorientierung und zum 
besseren Überblick ist das EStG am Anfang des 

Handbuchs geschlossen abgedruckt, hier sind auch alle bis 
zum 1. Januar 2013 beschlossenen Gesetzesänderungen ein-
gearbeitet, die erst im Veranlagungszeitraum 2013 oder später 
anzuwenden sind. Ein dem Werk vorangestelltes, nach den 
Paragrafen des EStG geordnetes detailliertes Inhaltsverzeich-
nis erleichtert den Zugriff auf die einzelnen Bestimmungen 
des EStG, der EStDV, der EStR/EStH und auf die Anlagen. Der 
Hauptteil ist ganz auf die Veranlagung 2012 abgestellt; hier sind 
die Gesetzesvorschriften einzeln in Verbindung mit den zuge-
hörigen Bestimmungen der EStDV, den EStR und den EStH so-
wie den sonstigen Verwaltungsanweisungen der Finanzbehör-
den abgedruckt. Im Anhang sind als relevante Nebengesetze 

info
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mit Verwaltungsanordnungen wiedergegeben: Wohnflächen-
verordnung, Betriebskostenverordnung, Investitionszulagenge-
setz 2007 und 2010,  Solidaritätszuschlaggesetz. Mit Grund- 
und Splittingtabelle.

Einkommensteuer und Gewinnermittlung in der 
Landwirtschaft 2012/2013. Von Hans-Wilhelm Giere. 
Herausgegeben vom Steuerberaterverband Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt e.V. und Landesverband Niedersachsen/
Weser-Ems im HLBS.

2013, 160 Seiten, DIN A4, Broschur, 38,50 Euro,  
ISBN 978-3-415-04947-5. Boorberg Verlag, Stuttgart. 

Das Buch gibt einen Überblick über aktuel-
le Rechtsentwicklungen bei Besteuerungs- und 
Bilanzierungsfragen der Land- und Forstwirt-
schaft. Es enthält erläuternde Stellungnahmen zu 
geplanten Gesetzesänderungen sowie zu dem 
besonders für den Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft bedeutsamen Entwurf der Einkommen-

steuer-Änderungsrichtlinien. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus-
einandersetzung mit den letztjährigen Gesetzesänderungen 
(z.B. Betriebsfortführungsfiktion nach § 16 Abs. 3b EStG) sowie 
aktuellen Verwaltungsschreiben (z.B. zu § 24 UmwStG) und 
neuer BFH-Rechtsprechung (z.B. zur sogenannten Trennungs-
theorie bei teilentgeltlichem Erwerb, zur Umstrukturierung von 
Personenunternehmen nach § 6 Abs. 3 und 5 EStG, zur Son-
derabschreibung sowie zum Investitionsabzug nach § 7g EStG). 
Abgerundet wird dies durch Anmerkungen zu zahlreichen ak-
tuellen Zweifelsfragen und sich abzeichnenden Entwicklungen 
in Rechtsprechung und Verwaltung.

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer im Binnenmarkt. Von Ralf Sikorski unter 
Mitarbeit von Annette Pogodda.

8. Auflage 2013,  710 Seiten, gebunden, 94 Euro,  
ISBN 978-3-482-45988-7. NWB-Verlag, Herne.

Das vorliegende Buch gibt dem Leser einen Ge-
samtüberblick über das Umsatzsteuerrecht im 
europäischen Binnenmarkt. Der Autor behandelt 
sowohl die Umsatzbesteuerung von innergemein-
schaftlichen Warenbewegungen mit all ihren Pro-
blembereichen, zum Beispiel innergemeinschaft-
liche Reihen- und Dreiecksgeschäfte als auch die 
innergemeinschaftlichen Dienstleistungen. Die Regelungen zur 
Ortsbestimmung bei innergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
sowie die einhergehenden Meldepflichten werden berücksich-
tigt und umfassend dargestellt. Wie schon in der Vorauflage 
enthält das Werk einen aktuellen Überblick über das Umsatz-
steuerrecht der anderen 26 EU-Mitgliedstaaten. Dieser Über-
blick soll aber nur die grundsätzlichen Bestimmungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufzeigen, nicht aber eine endgültige 
Antwort auf die zahlreichen Fragen geben, von denen die meis-
ten Teilnehmer am innergemeinschaftlichen Handel betroffen 

sind. Eine detaillierte Abhandlung des Umsatzsteuerrechts der 
übrigen Mitgliedstaaten würde den Rahmen des Werkes spren-
gen. Der Anhang enthält  unter anderem Übersichten zu den Be-
zeichnungen der Umsatzsteuer in den anderen Mitgliedstaaten, 
zu den dortigen Umsatzsteuersätzen, die Länderabkürzungen, 
die Währungen, eine Aufstellung der Kleinunternehmergrenzen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie eine Aufstellung der Be-
zeichnungen des Übergangs der Steuerschuldnerschaft in der 
Landessprache.

Körperschaftsteuer

Handbuch zur Körperschaftsteuerveranlagung 2012. Reihe 
Schriften des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts der 
Steuerberater e.V.

2013, 434 Seiten, in Leinen, 28 Euro (Subskriptionspreis bis 31.8.2013 
26 Euro), ISBN 978-3-406-64314-9. C. H. Beck Verlag, München.

Zur Gesamtorientierung und zum besseren Über-
blick ist das KStG am Anfang des Handbuchs ge-
schlossen abgedruckt, hier sind auch alle bis zum 
1. Januar 2013 beschlossenen Gesetzesänderun-
gen eingearbeitet, die erst im Veranlagungszeit-
raum 2013 oder später anzuwenden sind. Der 
Hauptteil ist ganz auf die Veranlagung 2012 abge-

stellt; hier sind die Gesetzesvorschriften einzeln in Verbindung 
mit den zugehörigen Bestimmungen der KStDV, den KStR und 
den KStH sowie den einschlägigen Verwaltungsanweisungen 
der Finanzbehörden abgedruckt.  Im Anhang sind als relevante 
Nebengesetze wiedergegeben: KapErhStG, UmwStG in neuer 
und in Auszügen in alter Fassung mit BMF-Schreiben betreffend 
Zweifels- und Auslegungsfragen, InvStG, SolZG.

Gesellschaften

Die GmbH & Co. KG. Begründet von Prof. Dr. Günter 
Söffing. Fortgeführt von Dr. Dorothee Hallerbach, Dr. Lars 
Micker, Dr. Matthias Söffing, Dr. Bastian Schenkel, Georg 
Seitz, Thomas Streit und Dr. Oliver Zugmaier.

2. Auflage 2013, 944 Seiten, gebunden, 99 Euro,  
ISBN 978-3-482-57262-3. NWB-Verlag, Herne.

Dieses Handbuch stellt die GmbH & Co. KG mit 
all ihren Besonderheiten dar. Im Mittelpunkt ste-
hen steuerrechtliche Fragen und Gestaltungsüber-
legungen, aber auch die gesellschaftsrechtlichen 
Grundlagen sowie die Vor- und Nachteile der 
Unternehmensform werden erläutert. Am Anfang 
des Buches beschreiben die Autoren die grundle-
genden handelsrechtlichen Vorschriften, die für eine GmbH & 
Co KG maßgebend sind. Anschließend folgen die Abhandlun-
gen der einzelnen Steuerarten, die für die steuerliche Behand-
lung einer GmbH & Co KG von Bedeutung sind. Den Abschluss 
bildet der Bereich der steuerlichen Probleme, die bei einer Um-
wandlung auftreten können. Vertragsmuster, Formulierungshil-
fen und Beispiele aus der Beratungspraxis der Autoren runden 
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das Ganze ab. Die Neuauflage berücksichtigt die Auswirkun-
gen des neuen Umwandlungssteuererlasses, die Änderungen 
in der Erbschaftsteuer sowie die aktuelle Rechtsprechung und 
Verwaltungsmeinung zur GmbH & Co. KG

GmbH-Geschäftsführer. Rechts- und  
Steuerberatung, Vertragsgestaltung.  
Von Prof. Dr. Bert Tillmann und Dr. Randolf Mohr. 

10. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2013, 441 Seiten, 
gebunden, 74,80 Euro, ISBN  978-3-504-32180-2.  

Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln.

Das Buch behandelt die für den Geschäftsfüh-
rer wichtigen Rechts- und Steuerfragen. Von der 
Organstellung inklusive der Rechte und Pflichten 
über das Anstellungsverhältnis inklusive Vergütung 
und Altersversorgung bis hin zur Liquidation und 
Insolvenz. Es werden die Rechtsgebiete Zivilrecht, 
Steuerrecht, Arbeitsrecht, Sozialversicherungs-

recht, Insolvenzrecht und Strafrecht dargestellt. Im Mittelpunkt  
stehen die aktuell wichtigsten Beratungsfelder: erneute Ver-
schärfung der Haftung und strafrechtlichen Verantwortung, zu-
nehmende Bedeutung von Compliance, nach wie vor verdeckte 
Gewinnausschüttung, Altersversorgung mit Pensions- und Ruhe-
geldzusage. Nach der tiefgreifenden Reform des GmbH-Rechts 
durch das MoMiG im Jahre 2008 liegen erste praktische Erfah-
rungen und höchstrichterliche Aussagen zu den Neuregelungen 
vor. Daraus ergibt sich, dass für den Geschäftsführer durch die 
Änderungen im Recht der Kapitalaufbringung und Kapitalerhal-
tung, im Zusammenhang mit den Anmeldepflichten zum Han-
delsregister und betreffend die Bestimmungen zur Gesellschaf-
terfinanzierung das Leben nicht immer leichter geworden ist, 
sondern die Haftungsgefahren sich teilweise verschärft haben. 
Dies wird in der vorliegenden Auflage ausführlich dargestellt, bis 
hin zu Formulierungsvorschlägen und Gestaltungshinweisen auf 
der Grundlage des neuen Rechts. Ebenfalls berücksichtigt sind 
weitere, für den GmbH-Geschäftsführer relevante Gesetzes-
änderungen im Handels- und Gesellschaftsrecht, wie etwa das 
BilMoG oder das ESUG sowie zahlreiche neue Gerichtsentschei-
dungen. Im Steuerrecht bleibt die verdeckte Gewinnausschüt-
tung Dauerthema, insbesondere bei der Regelung der Bezüge 
und Ausstattung des Geschäftsführers. Speziell im Bereich der 
Haftung gewinnen standardisierte Anforderungen wie Corporate 
Governance oder Maßstäbe der Compliance Bedeutung.

Pensionszusagen an GmbH-Geschäftsführer.  
Von Jürgen Pradl. 

3. Auflage 2013, 695 Seiten, broschur, 74 Euro,  
ISBN 978-3-482-57603-4. NWB Verlag, Herne.

Einen Schwerpunkt des Buches bilden die Ausla-
gerung und Bilanzbereinigung von bestehenden 
Pensionsverpflichtungen. Die vorliegende dritte 
Auflage behandelt ausführlich die Inhalte des BMF-
Schreibens vom 14.8.2012 zum Verzicht auf eine 
Pensionszusage und stellt dar, wie die Herabset-
zung einer Pensionszusage rechtssicher gestaltet 
werden kann. Der Autor beschreibt Verfahren zur Restrukturie-
rung von Pensionszusagen sowie die Möglichkeiten der Begren-
zung der typischen Pensionsrisiken. Er stellt die verschiedenen 
Übertragungsmöglichkeiten dar: Übertragung auf eine rück-
gedeckte Unterstützungskasse, auf einen Pensionsfonds, eine 
Kombination aus beiden Übertragungsmöglichkeiten, die Über-
tragung auf eine pauschal dotierte Unterstützungskasse sowie 
die Übertragung auf einen neuen Rechtsträger. Als weitere Über-
tragungsmöglichkeiten wird die Übertragung ins Privatvermögen 

(Abfindung der Pensionszusage) behandelt sowie die Übertra-
gung im Fall der Liquidation (Betriebsaufgabe ohne Nachfolger).  
Die 3. Auflage wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert. 
Eingearbeitet wurden Hinweise zur Schenkungssteuerbarkeit 
von disquotalen verdeckten Einlagen und verdeckten Gewinn-
ausschüttungen, die auch im Zusammenhang mit einer Pensions-
zusage eines Gesellschafter-Geschäftsführers entstehen können.

Insolvenz

Insolvenzdelikte. Unternehmenszusammenbruch und 
Strafrecht. Von Raymund Weyand und Judith Diversy. 

9. völlig neu bearbeitete Auflage 2013, 260 Seiten, kartoniert, 42,60 
Euro, ISBN 978-3-503-15417-3. Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Im Umfeld der zahlreichen Unternehmensinsol-
venzen kommt es zu einer Fülle von Straftaten, 
die umfangreiche und meist zeitaufwendige Er-
mittlungsverfahren nach sich ziehen. Die Autoren 
beschreiben die Ursachen von Insolvenzdelikten 
und die als Täter dabei in Betracht kommenden 
Personenkreise. Sie erläutern die Krisenmerkmale 

Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit und deren Überprü-
fung im Rahmen eines Strafverfahrens. Sie gehen auf die straf-
baren Tathandlungen ein und führen aus, mit welchen Konse-
quenzen die Täter rechnen müssen und wie dabei die Praxis 
der Ermittlungsbehörden aussieht. Auch die Thematik strafbare 
Handlungen von Insolvenzverwaltern und Rechts- bzw. Steuer-
beratern insolventer Unternehmen wird behandelt. Eingearbeitet 
sind neueste Tendenzen aus Literatur und Rechtsprechung sowie 
aktuelle Rechtsänderungen durch das ESUG und das MicroBilG.

International

DBA-Kommentar.  
Herausgegeben von Dr. Jens Schönfeld und Dr. Xaver Ditz.

1. Auflage 2013, 2416 Seiten, Lexikonformat, gebunden, 189 Euro, 
ISBN 978-3-504-23097-5. Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln.

Die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen sind 
stark am Standard des OECD-Musterabkommens 
orientiert. Vor diesem Hintergrund steht das OECD-
Musterabkommen im Zentrum des vorliegenden 
Kommentars. Die Idee bestand dabei darin, einen 
Kommentar zu schaffen, dem der schwierige Spa-
gat zwischen wissenschaftlicher Gründlichkeit und 
praktischer Handhabbarkeit gelingt, ohne zugleich den Umfang 
eines Großkommentars anzunehmen. Das Werk enthält eine sys-
tematische, umfassende und dennoch kompakte Kommentierung 
des OECD-Musterabkommens. Der Aufbau der Kommentierun-
gen orientiert sich streng am Aufbau der einzelnen Vorschriften 
des OECD-Musterabkommens. Im Anschluss an die Kommen-
tierung der jeweiligen Vorschrift des OECD-Musterabkommens 
folgt die Kommentierung der korrespondierenden Regelungen in 
deutschen Doppelbesteuerungsabkommen für ausgewählte In-
dustriestaaten. Die Auswahl erfolgte danach, zu welchem Staat 
Deutschland wichtige Wirtschaftsbeziehungen unterhält. Die 
Kommentierung der einzelnen Länderabkommen orientiert sich 
daran, dass zunächst die Abweichungen zum OECD-Musterab-
kommen und sodann die daraus sich ergebenden Konsequenzen 
dargestellt werden. Der OECD-Musterkommentar ist in der eng-
lischen Originalfassung Bestandteil des Werks. Das Werk enthält 
des Weiteren umfassende Kommentierungen des EU-Amtshilfe-
gesetzes (Anhang 1), des EU-Beitreibungsgesetzes (Anhang 2) 
sowie des Tax Information Exchange Agreement (Anhang 3). Die 
gesamte deutsche Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteue-

info



41LSWB info 4/2013 Fotos: Datev eG, C. H. Beck Verlag, NWB Verlag, Springer Gabler Fachmedien, Erich Fleischer Verlag

rungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und 
Vermögen (Deutsches Muster-Doppelbesteuerungsabkommen) 
konnte kurzfristig vor Drucklegung im Zusammenhang erläutert 
und dem Kommentar als Anhang 4 beigefügt werden. Dieser 
neue DBA-Kommentar wurde von einem Autorenteam aus der 
Finanzgerichtsbarkeit, der Finanzverwaltung, der Beraterschaft 
und der Wissenschaft verfasst. Die Autoren behandeln neben 
den notwendigen theoretischen Überlegungen auch die für die 
Praxis relevanten Probleme.

Berufsrecht/Kanzlei

Zeitmanagement für Steuerberater. Von Davis Zach.

1. Auflage 2013, 52 Seiten, 15 Euro. Bestellung über http://webshop.
peoplebuilding.de/ sowie über die Datev für Datev-Genossen, Datev-

Fachliteratur Printmedien, Artikelnummer 36281 

Der Autor gibt speziell auf die Steuerberater abge-
stimmte Tipps zum Zeitmanagement. Er  beschreibt, 
welche Zeitmanagementmittel wie sinnvoll in der 
Steuerkanzlei eingesetzt werden können, ausge-
hend von den klassischen Zeitmanagementmitteln 
der geblockten Zeitfenster über den bewussten 
Umgang mit E-Mails, Aktivitätsplanung mittels Wo-

chenplan und ergebnisorientierter Planung bis hin zum Prioritäten-
Management, zur zeitsparenden Kommunikation und Organisa-
tion und gibt Tipps zum Umgang mit der Informationsflut.

Sonstiges

Handbuch der Steuerveranlagungen 2012. Gesamtband 
ESt – KSt – GewSt – USt. Reihe Schriften des Deutschen 
Wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater e.V.

2013, 3334 Seiten, in Leinen, 89 Euro (Subskriptionspreis bis 
30.9.2013 79 Euro), ISBN 978-3-406-64312-5.  

C. H. Beck Verlag, München.

Dieser Gesamtband enthält gesammelt die Ein-
zelsteuerveranlagungshandbücher ESt, KSt, 
GewSt und USt. Der Hauptteil der einzelnen 
Handbücher ist jeweils konsequent auf den Ver-
anlagungs-/Erhebungszeitraum 2012 abgestellt, 
mit Zuordnung von Richtlinien und Hinweisen, 
aktuellen Verwaltungsanweisungen sowie Urtei-
len bei der jeweiligen Gesetzesvorschrift. In der vorangestell-
ten geschlossenen Wiedergabe des jeweiligen Gesetzes sind 
alle Gesetzesänderungen bis 1.1.2013 eingearbeitet, dabei sind 
auch Änderungen berücksichtigt, die erst in künftigen Veranla-
gungszeiträumen in Kraft treten. Im Anhang sind die einschlägi-
gen Nebengesetze abgedruckt.

Besteuerung der Ärzte, Zahnärzte und sonstiger 
Heilberufe. Mit Vertragsmustern und Arbeitshilfen. 
Begründet von Dr. Hans-Ullrich Lang und Armin Burhoff. 
Fortgeführt von Ralf Klaßmann, Dirk Lewejohann, Helmut 
Offermanns und Gernot Wagner.

8. Auflage 2013,  793 Seiten, gebunden, 99,80 Euro, ISBN 978-3-482-
42768-8. NWB Verlag, Herne.

Das Buch soll den Leser in die Lage versetzen, die 
Berufsgruppe der Heilberufe umfassend in steuer-
lichen (Spezial-)Fragen zu beraten. Über die steuer-
rechtlichen Inhalte hinaus enthält es konkrete Hin-
weise für die wirtschaftliche Beratung und macht 
mit dem grundlegenden juristischen Wissen, vor 

allem aus dem Sozialrecht, vertraut. Der Aufbau des Buches folgt 
der Reihenfolge, in der Mediziner mit steuerlichen Fragen kon-
frontiert werden – von der Angestelltentätigkeit über die Grün-
dung bzw. Übernahme einer Praxis bis hin zu deren Auflösung. 
Die Gliederung nach Stichworten ermöglicht einen schnellen 
Einstieg in Detailfragen. Bei der praktischen Umsetzung unter-
stützen Checklisten und Vertragsmuster. Die Autoren erläutern 
die mit der Angestelltentätigkeit verbundenen Steuersachver-
halte: Sie behandeln dabei unter anderem die Abgrenzung nicht 
selbstständiger Tätigkeit gegenüber selbstständiger Tätigkeit, die 
Besonderheiten beim Bereitschaftsdienst und die Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sowie die Nebeneinkünf-
te. Im zweiten Kapitel werden die mit der Gründung und Über-
nahme einer Praxis zusammenhängenden Themen behandelt. 
Angesprochen wird dabei die Gründung, die Übernahme durch 
Kauf, der Erwerb durch Erbschaft sowie die Gründung durch 
Kooperation. Auch die damit verbundenen Finanzierungsfragen 
werden behandelt. Im dritten Kapitel werden für die niedergelas-
senen Ärzte wichtige Themen im Stichwort-ABC erläutert: Abfär-
betheorie, Afa, Arbeitszimmer, Buchführung, Familienangehöri-
ge, Kraftfahrzeug, Zu- und Abfließen von Einnahmen (Ausgaben) 
und vieles mehr. Im vierten Kapitel werden Besonderheiten 
einzelner Fachrichtungen dargestellt (Augenärzte, HNO, etc.). 
Das fünfte Kapitel behandelt die ärztlichen Kooperationsformen 
Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis), Teilberufs-
ausübungsgemeinschaft, überörtliche Berufsausübungsgemein-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft, Ärzte-GmbH, Praxisgemein-
schaft, Apparategemeinschaft, Laborgemeinschaft, Praxisnetze 
und –verbünde, Betreibergesellschaften, Medizinische Versor-
gungszentren, Integrierte Versorgung sowie Kooperationen zwi-
schen Ärzten und Krankenhäusern. In den Kapiteln sechs bis 
neun werden die mit der Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, 
Lohnsteuer sowie Erbschaft- und Schenkungsteuer zusammen-
hängenden Fragestellungen erläutert. Anschließend folgen Aus-
führungen zur Außenprüfung. 

Steuervorteile mit Kindern. Leitfaden für Familien und 
Steuerberater. Von Markus Deutsch.

2012, 137 Seiten, Broschur, 24,95 Euro, ISBN 978-3-8349-4168-8. 
Springer Gabler Fachmedien, Wiesbaden.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die 
Steuervorteile und Gestaltungsmöglichkeiten mit 
Kindern. Vom Familienleistungsausgleich über El-
terngeld, Kinderbetreuungs- und Ausbildungskos-
ten bis hin zu Erbschaftsteuer und den steuerrecht-
lichen Möglichkeiten bei Vermögensübertragungen 
werden alle relevanten Themengebiete behandelt.

Lehrbücher

Staats- und Europarecht. Lehrbuch. Grüne Reihe, Band 1. 
Von Prof. Dr. Walter R. Maier. 

5. Auflage 2013, 542 Seiten, gebunden, 49 Euro, ISBN 978-3-8168-
1015-5. Erich Fleischer Verlag, Achim.

Der in der fünften Auflage vorliegende Band wurde 
in allen Teilen überarbeitet und in der Entwicklung 
von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur 
auf den neuesten Stand gebracht. Das Lehrbuch 
wendet sich an diejenigen, die sich mit der Entste-
hung, den Theorien und den grundsätzlichen Nor-
men des Staats-, Verfassungs- und Europarechts 

sowie der Entwicklung der europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik vertraut machen wollen. Der Band enthält in einzel-
nen Kapiteln auch verschiedene Übungsfälle und Lösungen.

Verbandsbibliothek
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Kollegen bieten an:
Insolvenzverwalter/StB/RA/FA f. InsOR mit eingespiel-
tem Team bietet bayernweit Kollegen und deren in Krise 
befindlichen Mandanten Unterstützung bei ‚Schutzschirm-
verfahren‘ nach ESUG/Eigenverwaltung/Insolvenzverwal-
tung an. Unverbindliche Kontaktaufnahme unter Kanzlei 
Linse Nürnberg-Coburg, linse@linse.com, ehrlicher@linse.
com, www.linse.com.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 1

Die Fragestellungen im Umfeld von mittelständischen 
Unternehmen werden zunehmend komplexer. Zur Ver-
stärkung unserer Beratungskompetenz suchen wir Sie. 
Sie haben bereits Berufserfahrung im Bereich der Dekla-
rationsberatung und der Gestaltungsberatung gesammelt. 
Ihre steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten 
wenden Sie souverän an. Fragestellungen im Zusammen-
hang mit dem internationalen Steuerrecht finden hierbei 
Ihr besonderes Interesse. Darüber hinaus zeichnet Sie eine 
eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise aus. 
Erlanger Treuhand GmbH, Am Weichselgarten 28, 91058 
Erlangen, www.erlanger-treuhand.de.   
 Kennziffer 04/2013 Nr. 2

Zur Verstärkung unseres Kanzleiteams suchen wir eine
Steuerfachangestellte (m/w).

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Finanzbuchhaltung und 
Lohn- und Gehaltsabrechnung für unsere Mandanten. 
Wir bieten gründliche Einarbeitung, kollegiale Unter-
stützung in einem starken Team und berufliche Wei-
terentwicklung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Peter Freiß, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Stahlstra-
ße 17, 90411 Nürnberg, www.kanzlei-freiss.de.   
 Kennziffer 04/2013 Nr. 3

Betriebswirtschaftliche Beratung: StB/ Dipl.-Kfm. bietet 
langfristige freie Mitarbeit oder Kooperation im Bereich der 
betriebswirtschaftlichen Beratung von KMU im Raum Mün-
chen + ca. 100 km Umkreis. Langjährige Tätigkeitsschwer-
punkte sind: Schwachstellenanalysen, Sanierungsberatung, 
Erstellung von Businessplänen und Planrechnungen, För-
dermittel- und Finanzierungsberatung. Jahresabschluss-er-
stellung und Deklaration gehören nicht zum eigenen Leis-
tungsspektrum. 
 Kennziffer 04/2013 Nr. 4

Rödl & Partner ist mit 89 eigenen Niederlassungen in 39 
Ländern vertreten. Die integrierte Beratungs- und Prüfungs-
gesellschaft für Recht, Steuern, Unternehmensberatung 
und Wirtschaftsprüfung verdankt ihren dynamischen Erfolg 
über dreitausend unternehmerisch denkenden Partnern 
und Mitarbeitern. Im engen Schulterschluss mit unseren 
Mandanten erarbeiten wir Informationen für fundierte – 
häufig grenz-überschreitende – Entscheidungen aus den 
Bereichen  Recht, Steuern, IT und Wirtschaft und setzen 
sie mit ihnen um.

Für unser Stammhaus in Nürnberg suchen wir einen

Steuerfachangestellten (w/m) bzw. 
Finanz-/Bilanzbuchhalter (w/m)

Aufgaben: Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuer-
erklärungen von Personen- und Kapitalgesellschaften, so-
wie Einzelunternehmen / Erstellung von betrieblichen und 
privaten Steuererklärungen sowie von Finanzbuchhaltun-
gen / Mitwirkung bei der Lösung von betriebswirtschaftli-
chen und steuerlichen Fragestellungen.

Profil: Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten und  (ge-
plante) Weiterqualifikation zum/zur Bilanzbuchhalter /-in 
oder Steuerfachwirt/-in / Engagement, Belastbarkeit und 
selbstständige Arbeitsweise / Dienstleistungs- orientierung, 
Freude am Mandantenkontakt und gewandtes Auftreten / 
gute EDV-Kenntnisse (insbesondere DATEV und MS Excel).

Sehen Sie Ihre Chance?
Dann werden Sie Teil unseres leistungsstarken, interdiszipli-
nären Teams. Es erwarten Sie anspruchsvolle Tätigkeiten in 
einem internationalen Umfeld sowie exzellente Fördermög-
lichkeiten und ein individuelles Weiterbildungsangebot. 
Bewerben Sie sich online für die Stelle mit der Referenz 
1693-150.

Rödl & Partner, Herr WP/StB Joachim Fürst, Äußere Sulz-
bacher Straße 100, 90491 Nürnberg, Tel. +49 (911) 91 93-
2874, www.roedl.de.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 5

Biete kleine Steuerkanzlei zu üblichen Bedingungen (Raum 
DGF-LAN).   
 Kennziffer 04/2013 Nr. 6 
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Kollegen bieten an:

Preise für „Kollegen bieten an“: 
vier Zeilen 50,- Euro plus MwSt. jede weitere Zeile 7,- Euro plus MwSt.

Verschlagwortung in Farbe pro angefangene Zeile 7,- Euro plus MwSt. Aufschlag
Anzeige mit farbigem Hintergrund 14,- Euro plus MwSt. Aufschlag (nur 3x pro Seite möglich)

Zuschriften auf die Anzeigenangebote bitte nur an
die LSWB-Hauptgeschäftsstelle in München schicken: 
Adresse:  LSWB-Hauptgeschäftsstelle, LSWB-Info
 Implerstraße 11,81371 München
 Fax: 089 27306-56

Kontakt für Anzeigen- und Beilagenaufträge: 

Stefan Kolleth Verlag & Werbung
Telefon: 0173 8080046, E-Mail: anzeigen@lswb-info.de
Annahmeschluss für Anzeigen und Beilagen 
für die Ausgabe 05/2013 ist der 27. September 2013

Allgäu/Bayerisches Schwaben: Wir sind eine größere, 
erfolgreiche Kanzlei im Allgäu – Bayerisch Schwaben, mit 
Wirtschaftsprüfung und suchen eine/n Wirtschaftsprüfer/in, 
eine/n Steuerberater/in.  Ihre Aufgaben sind die  Mandan-
tenbetreuung, Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuer-
erklärungen, Mitwirkung bei Jahresabschlussprüfungen,  
Mitarbeiterführung und alle Aufgaben, die dem Berufsbild 
des/r Wirtschaftsprüfers/in,  des/r Steuer-beraters/in ent-
sprechen. Hervorragende fachliche Kenntnisse, unterneh-
merisches Denken und Handeln, sowie Freude am Umgang 
mit Menschen werden erwartet. Wir bieten einen moder-
nen Arbeitsplatz, ein freundliches Betriebsklima und sehr 
gute Fortbildungsmöglichkeiten. Auch eine Partnerschaft ist 
möglich. Eigener Mandantenstamm kann eingebracht wer-
den.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 7

Wir sind eine mittelgroße Kanzlei für Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung an den Standorten Traunstein und Ro-
senheim und suchen zur Verstärkung unseres Teams in 
Traunstein einen engagierten Steuerberater (m/w) mit mehr-
jähriger, umfassender Berufserfahrung. Aufgabengebiet: 
Selbständige und umfassende Betreuung anspruchsvoller 
mittelständischer Gewerbemandate sowie die Führung und 
Anleitung von Mitarbeitern im Rahmen der Teamstruktur. 
Kontakt per Mail: hubert-reh@shrdm.de.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 8

StB in Aufbauphase gesucht! Bundesweit tätige StBG sucht 
mehrere jüngere StB (m/w) als freie Mitarbeiter in Teilzeit. 
Tel. 0800/1000588 www.kmp-treumania.de.   
 Kennziffer 04/2013 Nr. 9

WP/StB mit erteilter Bescheinigung bietet Durch-
führung von Qualitätskontrollprüfungen nach 
§ 57 a WPO. Umfangreiche Erfahrungen in 
der Durchführung von Qualitätskontrollen, 
insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Berufs-
kollegen.  
 
Darüber hinaus wird zuverlässige Zusammenarbeit 
bei Abschlussprüfung, Gründungsprüfung und Son-
derprüfung angeboten, auch in Bezug auf Berichts-
kritik/Nachschau.   
 
Mandantenschutz und kollegiale Zusammenarbeit 
werden selbstverständlich uneingeschränkt und 
dauerhaft zugesichert.   
 
Kontakt: UNION AG, WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert E. 
Grünbaum, Friedrich-Ebert-Str. 21, 95448 Bayreuth, 
info@unionag.de, Tel. 0921-889-0.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 10

Wirksame Selbstanzeige: Erfahrener RA / StB  unterstützt 
Kollegen bei steuerstrafrechtlichen Problemfällen. Mandan-
tenschutz gewährleistet.  
 Kennziffer 04/2013 Nr. 11



Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


